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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mönkebude hat in ihrer Sitzung am 
09.07.2020 den Entwurf und die Begründung hierzu gebilligt und erneut dessen 
Auslegung bestimmt. 
Die Änderung der Geschossigkeit machte eine erneute Beteiligung erforderlich. Die 
Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung in der Zeit vom 31.08.2020 – 
02.10.2020. Gleichzeitig erfolgte die Beteiligung der von der Änderung betroffenen 
Träger öffentlicher Belange. Die eingegangen Stellungnahmen und Hinweise wurden 
geprüft und in den Bebauungsplan eingearbeitet. Die Abwägungstabelle liegt als 
Anlage vor.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mönkebude beschließt:
1. Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen/Hinweise 

sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren 
Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungs-
tabelle beschlossen.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der 
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis 
der Abwägung zu informieren.

3. Der Bebauungsplan Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde 
Mönkebude  wird in der vorliegenden Fassung vom Oktober 2020 gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wird in der 
vorliegenden Fassung vom Oktober 2020 gebilligt.

4. Die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ werden gemäß § 86 Abs. 3 LBauO M-V
als Satzung beschlossen.



5. Der Bebauungsplan Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde 
Mönkebude ist gem. § 10 (3) ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan einschließlich der Begründung in Kraft. 
Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann 
und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden kann. In der Bekannt-
machung ist auf die Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- 

           und Formvorschriften von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechts-
  folgen (§215 Abs. 2 
           BauGB) hinzuweisen.

Anlage/n
1 B4Mönkebude-Abwägung4.2 -4a öffentlich

2 Begründung Mönkebude B4-Satzung öffentlich

3 MönkebudeB4-Satzung-2020 öffentlich

4 AFB_Mönkebude_BP04_2018_30.07.19 öffentlich

5 FFH-VP_Sportplatz_Mönkebude_30.07.19 öffentlich

6 Schalltechnische Beurteilung öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
ja nein

fin. Auswirkungen
im Haushalt berücksichtigt Deckung durch: Produkt Sachkonto

Liegt eine Investition vor? Folgekosten

Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in
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STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 

 ABWÄGUNGSMATERIAL 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Eggesin/Neubrandenburg, den 06.10.2020 
 

Amt „Am Stettiner Haff“     

Bau- und Ordnungs-
amt 

Stettiner Straße 1 17367 Eggesin Tel.: 039779-264-63 Fax: 039779-264-42 j.miekley@egge-
sin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Gudrun Trautmann Architektin für Stadt-
planung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifwald 02.10.2020  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern  29.09.2020  

3.  REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH  x 

 
 

Während der erneuten öffentlichen Auslegung vom 31.08.2020 bis zum 02.10.2020 wurde keine Stellungnahmen vorgebracht. 

1.   

2.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
führungen und die Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und im erforderlichen Umfang in die Begründung eingestellt. 
Ein wasserrechtlicher Fachbeitrag wird nicht erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt die Feststellung und Hinweise des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und 
Katastrophenschutz zur Kenntnis. 
Die Hinweise sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch die 
Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beachten und werden in 
die Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Mönkebude nimmt die Ausführungen zum abwehren-
den Brandschutz zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt die Feststellung des Straßenver-
kehrsamt, SG Verkehrsstelle, SB Verkehrslenkung, dass keine Ein-
wendungen gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kennt-
nis. 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt die Feststellung des Amtes für Bau- 
und Naturschutz, SG Bauordnung, dass keine Einwendungen gegen 
die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt die Anregungen und Bedenken des 
SG Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB Bauleitplanung zur Kenntnis. 
 
 
 
Zu 1. Der Schreibfehler wird korrigiert. 
 
Zu 2. Dem wird gefolgt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Baudenkmal-
schutzes durch die gemeindliche Planung nicht berührt werden. 
 
 
 
Der fachtechnische Hinweis zu den Bodendenkmalen ist bei der Re-
alisierung von Maßnahmen durch den Vorhabenträger und seine Be-
auftragten zu beachten war Bestandteil des Entwurfes des Bebau-
ungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
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Die Gemeinde Mönkebude nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für 
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissi-
onsschutz der gemeindlichen Planung zustimmt. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt zur Kenntnis, dass das SG Was-
serwirtschaft als untere Wasserbehörde der gemeindlichen Planung 
unter Hinweisen zustimmt.  
 
 
Die Forderung nach einem wasserrechtlichen Fachbeitrag ist weder 
Bestandteil der Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald zur Planungsanzeige vom 15.11.2018 noch der vom 
11.07.2019 zum Entwurf des Bebauungsplans. Da die Gemeinde den 
Entwurf nach der Beteiligung bezüglich der zulässigen Geschossig-
keit geändert hat, war die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a 
Abs. 3 BauGB zu wiederholen. Dabei ist es möglich die erneuten Stel-
lungnahmen auf die Änderungen zu beschränken. Auch wenn dies 
hier nicht geschehen ist, wird die Forderung nach einem wasserrecht-
lichen Fachbeitrag seitens der Gemeinde zurückgewiesen. 
Die Gemeinde Mönkebude hat die fachtechnischen Hinweise zum 
Wasserhaushaltsgesetz und dem Wassergesetz des Landes M-V be-
achtet und in diese in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und die 
Ausführungen des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den Angaben des StALU VP weist der Deich Höhen von 2,65 m 
bis 2,80 m über NHN auf. Folgt die Gemeinde der Argumentation des 
StALU VP muss sie Mindesthöhen usw. für mehr als die Hälfte der 
bebauten Ortslage festsetzen. Die Gemeinde ändert das bisherige 
Abwägungsergebnis nicht. Die Kennzeichnung als Hochwasserrisiko-
gebiet erfolgt auch im Textteil. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und die 
Ausführungen des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
Der Empfehlung zum Hochwasserschutz folgt die Gemeinde nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung keine wasserwirtschaftlichen Anlagen und keine natur-
schutz- und bodenschutzrechtlichen Belange des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern berührt. 
 
Die Gemeinde Mönkebude nimmt zur Kenntnis, dass der Bemes-
sungshochwasserstand bei 2,10 m NHN liegt. 
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Die Gemeinde Mönkebude nimmt zur Kenntnis, dass das StALU den 
Plangeltungsbereich trotz der Lage hinter einem mindestens 2,65 m 
hohem Deich als hochwassergefährdet ansieht. 
Da die Deichkrone mindestens 55 cm über dem BHW liegt, folgt die 
Gemeinde der Argumentation nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird die Kennzeichnung wegen der Höhenlage unter 
2,10 m vornehmen. 
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Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 FFH-Vorprüfung 

Anlage 2 Artenschutzfachbeitrag 

Anlage 3 Schalltechnische Beurteilung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stand:   
 

Oktober 2020 
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I. BEGRÜNDUNG 
1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert wor-
den ist, 

 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682). 

 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Umfang des Plangebietes  
 
Das fast 1,3 ha große Gebiet umfasst das Flurstück 292 der Flur 1 Gemarkung Mönkebude. 
Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches bildet die Straße Mitteldrift, eine örtliche 
Straße. Im Süden grenzen Wohnbebauungen (Hauptstraße 118, 120, 122 und 128) an den 
Geltungsbereich der Planung und im Osten eine Lagerfläche im Westen grenzt ein Fuß- und 
Radweg an. Dahinter befindet sich landwirtschaftliche Nutzfläche. 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch die Straße Mitteldrift (Flurstück 272/1), 
im Osten:  durch Lagerfläche (Flurstück 297/2), 
im Süden:  durch Wohnbebauungen Hauptstraße 118, 120, 122 und 128 (Flurstücke 

293/1, 293/2, 294, 295 und 296) und 
im Westen: durch Fuß- und Radweg (Flurstück 288/2). 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung  
 
Anlass der Planaufstellung ist die Absicht der Gemeinde Mönkebude Baurecht für Wohnun-
gen zu schaffen.  
Die Gemeinde kann dem Bedarf an Eigenheimgrundstücken nicht gerecht werden und hat 
keine Möglichkeit altersgerechte Wohnungen für die Bürger anzubieten. Es gibt keinen Woh-
nungsleerstand in der Gemeinde.  
Der Sportplatz des Dorfes ist aus der Nutzung gefallen. Er schließt sich an den Innenbereich 
an. 
Der Bebauungsplan soll langfristig eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung sicherstellen. 
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2.2.1 Einwohnerentwicklung 
 
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung 

Jahr Bevölkerung 
am 31.12. 

Lebendgeborene Gestorbene Zuzüge Fortzüge 

2006 803     

2007 811     

2008 794 6   10 35   48 

2009 791 2 7 37   36 

2010 769 4 6   41   61 

2011 769 6   11   50  34   

2012 764 4   12  38  35   

2013 769 3 7 39 31 

2014 763 5 10 29 30 

2015 751 8 6 34 48 

2016 751 4 6 37 35 

2017 755   2   9   37   26   
Quelle: https://www.laiv-mv.de/Statistik/Publikationen/Statistische-Berichte/, Abruf am 12.10.2018  

 
Dem allgemeinen Trend in Vorpommern folgend sank die Einwohnerzahl der Gemeinde 
Mönkebude in den letzten 10 Jahren. Der Bevölkerungsrückgang liegt mit 6,5 % nur knapp 
über dem Landesdurchschnitt M-V (5 %). 
Die natürliche Bevölkerungsentwicklung hat immer noch einen negativen Saldo. Der Wande-
rungssaldo hingegen ist fast ausgeglichen. 
 
 
2.2.2 Siedlungsentwicklung 
 
Das Baugeschehen in der Gemeinde Mönkebude ist im Wesentlichen durch Wohnungsbau 
getragen. 
 
Bei der Wohnraumzählung 2011 hatte Mönkebude einen Bestand von 319 Wohnungen (da-
von 227 in Wohngebäuden mit nur einer Wohnung) und 31 Ferienwohnungen. 
 
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde, der seit dem 22.02.2006 wirksam ist, wurden für die 
künftige Wohnraumentwicklung zunächst die Potenziale im Innenbereich untersucht. Um den 
Wohnraumbedarf decken zu können wurde mit dem Bebauungsplan Nr. 2 „Pommersches 
Runddorf“ ein Außenbereichsstandort für Wohnungsbau entwickelt. 
 
Die Entwicklung, die sich seitdem vollzogen hat, ist in Tabelle 2 dargestellt. 
Tabelle 2: Wohnbaupotenziale im Flächennutzungsplan 

Parzellen-Nr. im Flä-
chennutzungsplan 

Potenzial 2006 Bebauung bis 
2018 

Potenzial 2018 

2 im Boden liegen Leitun-
gen; Eigentümer ver-
kaufen nicht 

- - 

3 5 Wohnhäuser 7 Wohnhäuser 
Hauptstr. 33, 37, 
41, 43, 45, 47 und 
49 gebaut 

- 

4,5 Parzellen für eigene 
Nachkommen der 
Grundstücksbesitzer, 

- - 
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im Planungszeitraum 
nicht verfügbar 

6 - 1 Wohnhaus 
Hauptstr. 13 ge-
baut 

- 

7 1 Wohnhaus - 1 Wohnhaus 

8 - 2 Wohnhäuser Am 
Mühlenberg 16 
und 18 gebaut 

- 

9 - 1 Wohnhaus Am 
Mühlenberg 24 ge-
baut 

- 

10 2 Wohnhäuser - 2 Wohnhäuser 
Bauantrag bewilligt 

12 1 Wohnhaus Grundstück bebaut - 

13 Kommunikationszent-
rum geplant 

- 1 Wohnhaus 

17 Betriebsfläche Tischle-
rei 

1 Wohnhaus Mit-
teldrift 36 gebaut 

- 

20 keine Aussage  1 Wohnhaus Mit-
teldrift 1d gebaut 

- 

22, 23, 24 Keine Verfügung, da 
ungeklärte Grund-
stücksverhältnisse 

- - 

25 Gärten, nicht veräußer-
bar 

- - 

26 1 Wohngebäude - 1 Wohnhaus 

28 2 Wohngebäude 1 Wohnhaus Am 
Kamp 5c gebaut 

1 Wohnhaus  
Bauantrag bewilligt 

30 1 Wohngebäude - 1 Wohnhaus 

31 Hinterland 1 Wohnhaus Am 
Gang 3 gebaut 

- 

33 1 Wohngebäude - Wohnhaus im Bau 

2006    

1. Änderung Bebau-
ungsplan Nr. 2 

19 Wohngebäude 17 Wohnhäuser 
Pommersches 
Runddorf 2-8 und 
10-18 gebaut 

1 Wohnhaus im 
Bau 

2015    

3. Änderung Bebau-
ungsplan Nr. 2 

2 Wohngebäude mehr - 2 Wohnhäuser 

 
 
2.2.3 Wohnungsbaupotenziale 
 
Nach § 1a Absatz 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Eine Umnutzung 
landwirtschaftlicher Flächen darf nur im notwendigen Umfang erfolgen. Gleichzeitig ist die 
Wohnungsbauentwicklung im nicht zentralen Ort Mönkebude auf den Eigenbedarf zu be-
schränken. 
Zur Erlangung des erforderlichen Abwägungsmaterials waren daher die Wohnungsbaupoten-
ziale im gesamten Siedlungsbereich der Gemeinde zu untersuchen und hinsichtlich der Pla-
nungsziele (Deckung des Wohnraumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung) zu bewerten. 
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Dabei wurden die im Flächennutzungsplan dargestellten Baulücken im Innenbereich sowie 
die Bebauung des Bebauungsplangebiets Nr. 2 „Pommersches Runddorf betrachtet. 
Für die Flächen besteht entsprechend der Abrundungssatzung und der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Baurecht. 
 
Tabelle 3: Bildbeispiele für Potenzialflächen 

Potenzialflä-
che 

Beispiele  

Unbebaute 
Fläche (Bau-
lücke) 

 

 

Noch freie 
Flächen im 
Bebauungspl-
angebiet 

  
 
Für die Standorte 10, 28 und 33 sowie ein Gebäude im Bebauungsplangebiet wurden bereits 
Bauanträge bewilligt. 
 
Derzeit sind 3 Eigenheime im Bau. Rechnerisch sind in der Gemeinde Mönkebude 9 Stand-
orte für Eigenheime vorhanden. Da für 3 Standorte bereits Bauanträge bewilligt wurden, ste-
hen nur noch 6 Standorte zur Verfügung. 
Es gibt Probleme, da die Eigentümer die Grundstücke nicht der Vermarktung zur Verfügung 
stellen, sondern diese in der Regel selbst nutzen z. B. als Ackerfläche oder Garten. In der 
Gemeinde gibt es keinen Wohnungsleerstand. 
Trotz noch vorhandener Standorte kann die Gemeinde die Nachfrage nicht abdecken.  
 
 
2.2.4 Bedarf 
 
Der Wohnungsbedarf wird durch den Eigenbedarf bestimmt. 
Die 769 Einwohner im Jahr 2011 bei 319 Wohnungen in der Gemeinde entsprechen einer 
Haushaltsgröße von 2,4 Personen. Da es keinen Leerstand gibt, wird von 319 Hauhalten 
ausgegangen. 
Der Eigenbedarf für 10 Jahre entspricht 16 Wohnungen. Entsprechend der Bestandsituation 
im Dorf wird von Eigenheimen mit einer Wohnung ausgegangen. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren höchstens 50 % der 
nachgewiesenen Standorte (Baulücken) bebaut werden können. Dies würde 2 Eigenheimen 
entsprechen. Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 stehen noch 2 Standorte zur 
Verfügung. Die Gemeinde Mönkebude benötigt den Bebauungsplan Nr. 4/2018 um den wei-
teren Bedarf von insgesamt 12 Wohnungen dort decken zu können.  
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Ältere Bürger der Gemeinde möchten, wenn sie nicht mehr in der Lage sind im eigenen 
Haus wohnen zu bleiben, da dieses nicht altersgerecht errichtet wurde, gerne in der Ge-
meinde wohnen bleiben. Die Gemeinde Mönkebude möchte deshalb eine kleine Gruppe für 
altersgerechtes Wohnen schaffen. Dadurch sind andere Standort wieder für die Wohnnut-
zung verfügbar. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan kann nach § 13b BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden.  
Der Geltungsbereich grenzt an den Innenbereich nach § 34 BauGB. Der Planbereich ist 
durch die Straße Mitteldrift erschlossen.  
Das Plangebiet hat eine Größe von 1,27 ha. Im Bebauungsplangebiet kann eine Grundfläche 
von 6.669 m² × 0,3 + 3.028 m² × 0,4 = 3.212 m² überbaut werden. Es gibt keine Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, so dass § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewendet wird. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2049-303 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser 
und Kleines Haff“, Arten: Hochmoor-Großlaufkäfer, Eremit, Finte, Rapfen, Steinbeißer, Fluss-
neunauge, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Meerneunauge, Bitterling, Lachs, Großer Feu-
erfalter, Biber, Fischotter, Bauchige Windelschnecke, Sumpf-Glanzkraut und Schmale Win-
delschnecke) ist vom Standort mehr als 650 m entfernt. Anhaltspunkte für die Beeinträchti-
gung des Natura 2000-Gebietes bestehen aus diesem Grunde nicht. 
Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogel-
schutzrichtlinie (DE 2147-401 „Peenetallandschaft“; Arten: Bekassine, Blässgans, Bläss-
huhn, Blaukelchen, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Fischadler, Flussseeschwalbe, Gänsesä-
ger, Goldregenpfeifer, Grauammer, Graugans, Großer Brachvogel, Haubentaucher, Heide-
lerche, Höckerschwan, Kampfläufer, Kiebitz, Kleines Sumpfhuhn, Knäkente, Kormoran, 
Kornweihe, Kranich, Krickente, Lachmöwe, Löffelente, Merlin, Mittelspecht, Neuntöter, Non-
nengans, Odinshühnchen, Pfeifente, Raubseeschwalbe, Raubwürger, Reiherente, Rohrdom-
mel, Rohrweihe, Rotmilan, Rotschenkel, Saatgans, Sandregenpfeifer, Schellente, Schnatter-
ente, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Silberreiher, 
Singschwan, Sperbergrasmücke, Spießente, Steinschmätzer, Stockente, Tafelente, Trauer-
seeschwalbe, Trüpfelsumpfhuhn, Turmfalke, Turteltaube, Uferschnepfe, Uferschwalbe, 
Wachtel, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Wanderfalke, Weißbartseeschwalbe,  Weißstorch, 
Wendehals, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergmöwe, Zwergsäger, Zwergschnäpper und 
Zwergsumpfhuhn) beträgt nur 5 m.  Aufgrund der Nähe ist für das Vorhaben eine FFH-Vor-
prüfung für das SPA-Gebiet von Kunhart Freiraumplanung erstellt worden. Sie liegt der Be-
gründung als Anlage an und kommt zu folgendem Ergebnis: „Außer als potenzielle Nah-
rungsfläche für den Weißstorch, besteht keine Habitatfunktion für die Zielarten des Vogel-
schutzgebietes. …  
Wenn die 0,8 ha große potenzielle Nahrungsfläche des Weißstorches ersetzt wird, wird das  
Erhaltungsziel des Natura - Gebietes durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhaltung eines  
kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefähr-
det.“ 
 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
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Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung 
der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wird nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich. Es wurde ein Artenschutzfachbeitrag für den Bebauungsplan erstellt 
und die erforderlichen Vermeidungs-, Kompensations- und CEF-Maßnahmen in die Planung 
eingestellt. 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Erstellung einer schalltechnischen Beurtei-
lung zum Bebauungsplan gefordert. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass keinerlei Im-
missionsschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.04.2018 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13b BauGB gefasst. Die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgt im Amtlichen Mit-
teilungsblatt des Amtes Am Stettiner Haff Nr. 10/2018 vom 17.10.2018. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Die Planungsanzeige beim Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern erfolgte 
mit Schreiben vom 10.10.2018 vor. Die Grundsätze, Ziele und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung wurden der Gemeinde mit Schreiben des Amtes für Raumordnung und Lan-
desplanung vom 12.11.2018 und 09.07.2019 mitgeteilt. 
 
Information der Öffentlichkeit 
Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 vom 17.10 2018 bis 14.11.2018 Gelegen-
heit gegeben, sich über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung informieren und sich dazu zu äußern. 
 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.05.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf 
als Grundlage für die öffentliche Auslage und die Behördenbeteiligung gebilligt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 21.06.2019 bis zum 23.07.2019 öffentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden im amtlichen Mitteilungsblatt Am Stettiner Haff 
Nr. 6/2019 am 12.Juni 2019 bekannt gemacht. Die Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen wurden zusätzlich auf der Internetseite des Amtes eingestellt. Bis zum 
23.07.2019 ging eine Stellungnahme beim Amt Am Stettiner Haff ein. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 28.05.2019 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemein-
den wurden von der Planung unterrichtet. Bis zum 17.12.2019 gingen 20 Stellungnahmen 
beim Amt Am Stettiner Haff ein: von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder 
Hinweise. 
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Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in die weitere Abwägung einbezogen. In der 
Folge wurde die textliche Festsetzung zur CEF-Maßnahme 6 wurde redaktionell überarbeitet 
und ein Gestaltungsvorschrift zu unterschiedlichen Traufhöhen gestrichten. Als zulässige 
Geschossigkeit wurde für den gesamten Geltungsbereich zwei Vollgeschosse festgesetzt. 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 06/2020 wurde von der Gemeinde-
vertretung am 09.07.2020 gebilligt und gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Auslegung 
und Behördenbeteiligung bestimmt. 
 
Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 06/2020 wurde vom 31.08.2020 bis 
zum 02.10.2020 erneut öffentlich ausgelegt; Ort und Dauer der Auslegung wurden durch 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Stettiner Haff Nr. 08/2020 vom 
21.08.2020 bekannt gemacht. Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen wur-
den zusätzlich auf der Internetseite des Amtes eingestellt. Bis zum 05.10.2020 gingen keine 
neuen Anregungen von Bürgern ein. 
 
Erneute Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Änderung des Bebauungsplanentwurfs berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
20.08.2020 zur Stellungnahme zur geänderten Planung aufgefordert. Bis zum 02.10.2020 
äußerten sich 2 Träger.  
 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Die Stellungnahme der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden von der 
Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung am ………………. behandelt. In der gleichen Sit-
zung wurde der Bebauungsplan in der Fassung von Oktober 2020 als Satzung beschlossen. 
 
 
 
  

3. Ausgangssituation 
3.1 Stadträumliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ befindet 
sich im Westen von Mönkebude südlich der Straße Mitteldrift. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Geltungsbereich ist der ehemalige Sportplatz der Gemeinde, der aus der Nutzung gefal-
len ist. Im Südosten befindet sich ein ruinöses Gebäude. An der Ostseite wurde Schutt und 
Geäst abgelagert. 
Im Süden grenzt Wohnbebauung an und im Osten Gewerbebetriebe. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich wird durch eine örtliche Straße Mitteldrift, die den Planbereich im Nor-
den tangiert erschlossen. Im Westen grenzt ein Rad- und Fußweg an den Planbereich an. 
Im Plangeltungsbereich gibt es keine Stromversorgung. 



Gemeinde Mönkebude  Oktober 2020 
Bebauungsplan Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seite 12 

Im Norden der Straße Mitteldrift befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Te-
lekom AG. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt  
 
In unmittelbarer Nähe zum Plangeltungsbereich befindet sich das SPA-Gebiet DE 2147-401 
„Peenetallandschaft“. Das Plangebiet liegt im Naturpark „Am Stettiner Haff“ und südlich des 
LSG „Haffküste“. Die Fläche beinhaltet keine geschützten Biotope. 
Im Norden bilden 4 Bäume (2 Eichen und 2 Ebereschen) eine kleine gemischte Baumreihe. 
Im Nordosten befindet sich Pappelbewuchs (dünnstämmig) und im Nordwesten dickstämmi-
ger Pappelbewuchs (Aspen). Im Südosten stehen einige Eichen, ein Ahorn, eine Kiefer, ei-
nige Pappeln, eine Weide und verschiedene Sträucher (Spätblühende Traubenkirsche, Mira-
belle, Holunder, Schneebeere). Einige Bäume (Grauweide, Kiefer, Ebereschen und Aspen) 
sind geschützt. Der größte Teil der Fläche ist immer noch als Biotoptyp Sportplatz einzustu-
fen. Die restliche Fläche im Osten des Plangebietes ist mit ruderalem Kriechrasen (haupt-
sächlich Landreitgras) bewachsen. Dieser Bereich ist vermüllt. 
„Die überwiegend dünnstämmigen Gehölze des Plangebietes weisen keine Höhlen auf. … 
Nur die nordwestlich in das Plangebiet hineinragenden Pappeln weisen größere Stamm-
durchmesser auf … Hier sind ggf. Höhlen, insbesondere des Grünspechtes, in nicht einseh-
baren Kronenbereichen vorhanden. Es gibt eine Ruine aus Mauerwerk, von der nur noch die 
Außenwände vorhanden sind … und einen verfallenen Holzschuppen mit einer Backstein-
mauer und einem Dach aus Wellasbest … Hier waren keine Anzeichen von Nisttätigkeit er-
kennbar. Potenziell ist ein Vorkommen von Nischenbrütern jedoch möglich. Es fehlen Hin-
weise auf Fledermauspräsenz. Dies ist dem Fehlen geeigneter Spalten und Hohlräume, der 
Witterungsunbeständigkeit und der geringen Höhe des Schuppens geschuldet. Ein Vorkom-
men von Fledermäusen in ggf. vorhandenen Höhlen der dickstämmigen Pappeln im Nord-
westen ist möglich. Diese werden zur Erhaltung festgesetzt. ….  
Baum- und Gebüschbrüter finden Brutmöglichkeiten in den Gehölzen. Nester wurden nicht 
gefunden. Die Aspen sind wertvolle Schmetterlingsweidepflanzen. … 
Mit Zauneidechsen zu rechnen ist jedoch im Bereich der Ablagerungen. Hier sind in Form 
der Erd- und Geästablagerungen geeignete Strukturen und Fortpflanzungshabitate für die Art 
vorhanden.“1  
Im Artenschutzfachbeitrag wurden Zauneidechse und Avifauna näher untersucht. 
„Von der Existenz eines Weißstorchhorstes im 2 km Umkreis wird somit nicht ausgegangen. 
… Das potenzielle Bruthabitat des Grünspechtes im nordwestlichen dickstämmigen Pappel-
bestand bleibt erhalten.  
Obwohl im Bereich der Ruine und des verfallenen Holzschuppens keine Nester gefunden 
wurden, sollte das für die Nischenbrüterarten Bachstelze und Grauschnäpper zur Verfügung 
stehende Brutpotenzial durch je 1 Nistkasten ortsnah ersetzt werden.“2 
Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der Sportplatzanlage heterogen, gestört 
und stark verdichtet. Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus 
grundwasserbestimmten Sanden. 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet liegt 
nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind extreme Risikogebiete bezüg-
lich Hochwasser.  
 

  

 
1 Artenschutzfachbeitrag  
2 Artenschutzfachbeitrag 
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Abbildung 1: Hochwasserrisikogebiete (extrem) 

 
Quelle: https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php, Abruf am 10.10.2018  
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Das Flurstück 292 der Flur 1 Gemarkung Mönkebude liegt im Eigentum der Gemeinde 
Mönkebude. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation  
 
Die Gemeinde Mönkebude hat einen wirksamen Flächennutzungsplan. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ liegt im Außenbereich von 
Mönkebude; schließt aber im Osten und Süden an den Innenbereich an. Die rechtliche 
Grundlage für die Beurteilung von Bauanträgen ist dementsprechend § 35 BauGB. Eine 
Nutzbarmachung der derzeit unbebauten Fläche für Wohnungsbau ist auf dieser Grundlage 
jedoch nicht möglich. 
 
 
 

  

https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php
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4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Mönkebude keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im ländlichen Ge-
staltungsRaum Ueckermünde und in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus. Mönkebude wird 
durch das überregionale Straßennetz erschlossen.  
Im Programmsatz 4.1 (5) heißt es: „In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich 
nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Orts-
lage zu erfolgen.“ und 4.2 (2): „In den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken.“ 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010  
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist für die Gemeinde Mönkebude 
keine zentralörtliche Funktion ausgewiesen. Teile der Gemeinde liegen in einem Vorbehalts-
gebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Die Gemeinde liegt in einem Tourismusentwick-
lungsraum. Der Norden der Gemeinde gehört zum Vorbehaltsgebiet Küstenschutz. Die Ge-
meinde ist an das regionale Straßennetz und regionalbedeutsame Radroutennetz ange-
schlossen. 
Nach dem Programmsatz 4.1 (1) soll die historisch gewachsene dezentrale Siedlungsstruk-
tur der Region in ihren Grundzügen erhalten werden. Sie soll entsprechend den wirtschaftli-
chen und sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung weiterentwickelt und den Erfordernissen 
des demographischen Wandels angepasst werden. (3) In Gemeinden, die keine zentralörtli-
che Funktion haben, ist die Wohnbauflächenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus 
Größe, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, zu orientieren. Die Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen hat in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen (4).  
 

 
Abbildung 2: Auszug aus der Karte Blatt 2 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Vorpommern 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 12.11.2018 wird gebeten darzustellen, „wie 
sich der Bedarf von 16 Wohnungen zusammensetzt und auf welche Zielgruppe das Vorha-
ben ausgelegt ist. … 



Gemeinde Mönkebude  Oktober 2020 
Bebauungsplan Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seite 15 

Im weiteren Verfahren ist nachzuweisen, dass die Planung mit den Belangen der Tourismus-
räume (3.1.3 (4) RREP VP), des Küstenschutzes (5.3 (2) RREP VP), der Landwirtschafts-
räume (3.1.4 (1) RREP VP) sowie des Naturschutzes und Landschaftspflege (5.1 (4) RREP 
VP) vereinbar ist.“ 
Der Programmsatz 3.1.3 (4) RREP VP trifft auf die Gemeinde Mönkebude nicht zu, da diese 
nicht in einem Tourismusschwerpunktraum liegt, sondern in einem Tourismusentwicklungs-
raum. 
Der Programmsatz 5.3 (2) RREP VP besagt, dass in den Vorbehaltsgebieten Küstenschutz 
alle Planungen und Belange des Küstenschutzes zu berücksichtigen sind. Der Plangeltungs-
bereich liegt im Vorbehaltsgebiet Küstenschutz jedoch hinterm Deich. Im Generalplan Küs-
ten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern hatte der Deichneubau in Mönke-
bude eine hohe Dringlichkeit um die Ortslage vor Hochwasser zu schützen. Zwischen 2005 
und 2008 wurde der Deich in Mönkebude neu gebaut. Durch die Lage hinterm Deich ist der 
Plangeltungsbereich des Bebauungsplans vor Hochwasser geschützt. 
Der Plangeltungsbereich ist ein aus der Nutzung gefallener Sportplatz. Weder die vorhande-
nen Pflanzenarten noch der anstehende verdichtete Boden aus der Sportplatznutzung wei-
sen auf eine Grünlandnutzung in den letzten 20 Jahren hin. Im Widerspruch dazu steht die 
Ausweisung von 0,7 ha des Planbereichs (1,3 ha insgesamt) als Dauergrünland im Feld-
blockkataster (DEMVLI076DB40082). Die Gemeinde als Eigentümer der Fläche hat diese 
nie an einen Landwirt verpachtet. Da der Standort sich nicht auf landwirtschaftlicher Nutzflä-
che befindet, verstößt die Gemeinde mit der Planung nicht gegen Programmsatz 3.1.4 (1) 
RREP VP. 
Der Programmsatz 5.1 (4) RREP VP besagt, dass den Funktionen von Natur und Landschaft 
in der Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege bei allen Vorhaben in der 
Abwägung besonderes Gewicht beizumessen ist. Der Abstand des Plangeltungsbereichs 
des Bebauungsplans zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vo-
gelschutzrichtlinie (DE 2147-401 „Peenetallandschaft“ beträgt nur 5 m. Dass Vogelschutzge-
biet ist ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. Die vorliegende FFH-
Vorprüfung von Kunhart Freiraumplanung vom 10.10.2018 kommt zu dem Ergebnis: 
„Wenn die 0,8 ha große potenzielle Nahrungsfläche des Weißstorches ersetzt wird, wird das  
Erhaltungsziel des Natura - Gebietes durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhaltung eines  
kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefähr-
det.“ 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 09.07.2019 wird die Vereinbarkeit des Bebau-
ungsplans Nr. 4/2018 mit den Zielen der Raumordnung bestätigt. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Mönkebude verfügt über einen Flächennutzungsplan, der seit dem 
22.02.2006 wirksam ist.  
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Mönkebude sind im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
Sportplatz dargestellt. Der Planbereich wird im Osten und Süden von Wohnbauflächen umla-
gert. Im Westen grenzen Flächen für die Landwirtschaft an. Im Norden wird der Geltungsbe-
reich durch eine Straße erschlossen. 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Mönkebude 
 
 
 
 

5. Plankonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Planungsziel ist die Errichtung von Wohngebäuden. Die Gemeinde plant 8 Eigenheime und 
im Süden ein Wohngebäude mit barrierefreien Wohnungen. Für beide Wohnformen gibt es 
aktuell Nachfragen in der Gemeinde.  
Im Gebiet soll eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet wer-
den. Die Bebauung wird gegenüber dem Altbestand verdichtet.  
Es ist ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen, dass sich am dörflichen Charakter orien-
tiert. 
 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
 
Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan entspricht nicht dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Die geordnete Entwicklung des Gemeindegebie-
tes wird durch das allgemeine Wohngebiet am Siedlungsrand nicht gefährdet. Der Flächen-
nutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen.  
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6. Planinhalt 
6.1 Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1 Art der Nutzung 
 
Es wird ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest-
gesetzt. Dies entspricht der zulässigen Wohnnutzung des § 13b Satz 1 BauGB. 
Die nach § 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind 
wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier auszuschlie-
ßen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe widersprechen 
dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 
 
 
6.1.2 Maß der Nutzung 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Die Grundflächenzahl liegt mit 0,3 bei den geplanten Eigenheimen unter der Obergrenze des 
§ 17 BauNVO. Es wurde eine geringe bauliche Dichte festgesetzt. Nur im Süden, wo die bar-
rierefreien Wohnungen entstehen sollen, wurde die GRZ 0,4 festgesetzt. Mit der Begrenzung 
der Bodenversiegelung wird die Bodenschutzklausel (§ 1 a Abs. 1 BauGB) berücksichtigt. 
Es werden höchstens zwei Vollgeschosse zugelassen.  
 
 
6.1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  
 
Bei der umgebenden Bebauung ist die offene Bauweise vorherrschend.  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ebenfalls offene Bauweise festgesetzt. Der § 
22 der Baunutzungsverordnung regelt, dass in der offenen Bauweise die Gebäude der 
Hauptnutzung mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden. 
Die Baugrenze regelt welcher Teil des Grundstückes mit dem Hauptgebäude bebaut werden 
kann. 
 
 
6.1.4 Nebenanlagen 
 
Stellplätze und Garagen sind nach § 12 BauNVO zulässig. Zum Schutz des Ortsbildes sind 
Garagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen den straßenseitigen 
Grundstücksgrenzen und den straßenseitigen Baugrenzen unzulässig und Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. 
 
 
 

6.2 Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des gesamten Bebauungsgebietes erfolgt über die Straße 
Mitteldrift, eine Gemeindestraße, die den Planbereich im Norden tangiert. 
Ergänzt wird die Erschließung durch eine öffentliche Mischverkehrsfläche, die an die Straße 
Mitteldrift anschließt. Da diese ausschließlich einer überschaubaren Zahl unmittelbarer Anlie-
ger dient und keinen Durchgangsverkehr aufnehmen muss, sind die Voraussetzungen dafür 
hier gegeben. Die räumliche Breite der geplanten Verkehrsfläche beträgt 6,0 m. Dabei ist 
eine Ausbaubreite von 4,5 m für die zu erwartenden Verkehrsmengen auf dem nur 85 m lan-
gen Wohnweg ausreichend. Am Ende des Weges wurde ein Wendekreis angeordnet, 
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dessen Flächen nach Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 dem Bedarf eines 
3-achsigen Müllfahrzeuges entsprechen. 
Vom Nordwesten des Wendekreises führt ein separater Fußweg zum westlichen Rand des 
Plangeltungsbereichs. Der dort vorhandene Weg endet im Süden an der Hauptstraße. 
 
 
 

6.3 Grünflächen 
 
Am Südrand der Straße Mitteldrift wurde die Baumreihe als öffentliche Grünfläche festge-
setzt. Sie ist durch Pflanzung von 6 Eichen zu verlängern. Am östlichen und südlichen Plan-
gebietsrand wurden die Ausgleichsflächen ebenfalls als öffentliche Grünfläche festgesetzt. 
 
 
 

6.4 Maßnahmen zur Verminderung/Vermeidung und zum Ausgleich 
von Eingriffsfolgen 

 
Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 
der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vo-
gelarten. Die nachfolgenden Vermeidungs-, Kompensations- und CEF-Maßnahmen wurden 
in den Bebauungsplan eingestellt, um dem Tötungs- und Verletzungsverbot laut Bundesna-
turschutzgesetz zu entsprechen und dem Tatbestand der erheblichen Störung während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten entgegen zu wirken. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind zu erhalten. Während der Bauphase sind 

diese vor Beschädigungen zu schützen.  
V2 Fällungen der Gehölze und die Beseitigung der Gebäudereste sind außerhalb des Zeit-

raumes 1. März–30. September durchzuführen. Die Fällungen der zusammenhängen-
den Aspenflächen im Norden sind von der Mitteldrift aus voranzutreiben. Das Befahren 
der übrigen Flächen mit Technik ist bis nach Beendigung der Zauneidechsenabfang-
aktion zu vermeiden. Gehölze im südlichen Bereich sind zunächst manuell, ohne Ro-
dungen zu fällen. Rodungen der Wurzelballen sind nach Beendigung der Zau-
neidechsenabfangaktion durchzuführen. 

V3 Die Nutzung der Sportplatzfläche zur Nahrungssuche und als Sonnenplatz durch Zau-
neidechsen ist möglich. Um Tötungen von Zauneidechsen zu vermeiden sind die Be-
räumungsarbeiten am 01. April zu beginnen und ohne Unterbrechung fortzusetzen. 

V4 Fortpflanzungsstätten von Zauneidechsen sind im Bereich der Schutt- und Geästhau-
fen höchstwahrscheinlich. Um Tötungen von Individuen zu verhindern ist folgende Ver-
meidungsmaßnahme umzusetzen: Der im Konfliktplan des AFB als Zauneidechsenab-
fangfläche gekennzeichnete Bereich ist vom Januar bis März des Jahres vor Beginn 
der Bauarbeiten mit einem 40 bis 50 cm hohen, am Boden eingegrabenen Schutzzaun 
aus Folie mit verschließbaren 5 l Eimern (alle 10 m) zu umzäunen. Die Fläche ist unter 
Beseitigung des Mahdgutes zu mähen. Vom April bis Juni und vom September bis 
Oktober des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten sind die Individuen innerhalb der um-
zäunten Fläche abzusammeln und in die ebenfalls umzäunten Ersatzhabitate einzuset-
zen. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und 
zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfas-
sen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit 
der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche 
Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 
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Kompensationsmaßnahmen 
M1 An den zur Pflanzung von Bäumen gekennzeichneten Stellen sind insgesamt 6 Stück 

Stieleichen (Quercus robur) zu Pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  
M2 Pro 200 m² Neuversiegelung sind 2 hochstämmige Obstbäume heimischer Produktion 

Stammumfang 10 bis 12 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen ( Apfelbäume z.B. Pommerscher 
Krummstiel, Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter 
Winterstettiner, Apfel aus Grünheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurz-
stiel; Birnen z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastoren-
birne, Kleine Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B. Apfelquitte, 
Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und   
20 m² Strauchfläche heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus 
(Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra 
(Holunder), Ribes nigra (Schwarze Johannisbeere)) sowie 5 m² Schmetterlingsweide-
pflanzen (z.B. Lavendel, Sommerflieder) anzulegen und dauerhaft zu erhalten.  

 
CEF – Maßnahmen 
CEF1 Die mit CEF1 bezeichnete Fläche ist als Zauneidechsenersatzlebensraum herzurich-

ten. Die Fläche ist von Gehölzen zu befreien, regelmäßig 1 x jährlich im November mit 
einer Motorsense zu mähen, Zauneidechsenersatzhabitate (CEF3 und 4) anzulegen 
sowie Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Vor und 
während der Bauzeit ist die Fläche mit einer Amphibienschutzfolie einzugrenzen, die 
CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate sind vom Januar bis März des Jahres 
vor Beginn der Bauarbeiten anzulegen. Die zuvor durchzuführenden Mäh- und Fällar-
beiten müssen ab November erfolgen. Der zusammenhängende Aspenaufwuchs im 
Norden kann maschinell, die Gehölze südlich davon müssen manuell gefällt werden. 

CEF2 Die mit CEF2 bezeichnete Fläche ist als Zauneidechsenersatzlebensraum herzurich-
ten. Die Fläche ist regelmäßig 1 x jährlich im November mit einer Motorsense zu mä-
hen, Zauneidechsensonnenplätze (CEF5) anzulegen sowie Einzelstrauchpflanzungen 
vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Vor und während der Bauzeit ist die Fläche 
mit einer Amphibienschutzfolie einzugrenzen, die CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Er-
satzhabitate sind vom Januar bis März des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten anzule-
gen. Die zuvor durchzuführenden Mäharbeiten müssen ab November erfolgen. 

CEF 3 Als Ersatz für potenzielle Winterquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Fläche 
CEF 1 zwei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Länge einen Meter tief auszugraben. Die 
Grubensohle ist mit einem Gemisch aus Holzschnitzeln und Sand 20 cm stark zu be-
legen. Anschließend wird die Grube mit einer Mischung aus Steinen von 20 bis 40 cm 
Durchmesser, toten Ästen, Zweigen und Wurzeln im Verhältnis 1:1 bis 1 m über Ge-
ländekante verfüllt und an den Rändern mit anstehendem Boden 10 cm überfüllt. Die 
CEF – Maßnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist 
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss 
der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-
meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 
organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-
herrn und anderen Beteiligten. 

CEF 4 Als Ersatz für potenzielle Sommerquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Flä-
che CEF 1 zwei Sommerquartiere zu errichten. Dafür ist aus anstehendem sandigem 
Boden zwei Schüttungen mit einer Mindestgrundfläche von 15 m² und einer Höhe von 
0,5 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren anzulegen. Die 
CEF – Maßnahme ist vor Baubeginn umzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahme ist 
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss 
der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-
meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 
organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-
herrn und anderen Beteiligten. 
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CEF 5 Als Ersatz für potenzielle Sonnenplätze der Zauneidechse sind im sind im Bereich der 
Fläche CEF 2 drei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Länge mit Lesesteinen von 20 bis 
40 cm Durchmesser und toten Ästen oder Wurzeln im Verhältnis 1:1 auszulegen. Die 
CEF – Maßnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist 
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss 
der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-
meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 
organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-
herrn und anderen Beteiligten. 

CEF 6 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter ist zu ersetzen. Die Nistkästen 
sind vor Beginn der Abrissarbeiten an den in der Planzeichnung gekennzeichneten 
Bäumen zu installieren zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine 
fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbei-
ten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde wei-
terzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. 
Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und ande-
ren Beteiligten.  
Lieferung und Anbringung an den Bäumen Bild 11 und 13 des Artenschutzfachbeitra-
ges von insgesamt:  
2 Nistkästen  
mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung Abbildung 7 des Artenschutzfachbeitrages. Erzeugnis 
z.B.: Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH (www.gww-pasewalk.de) alterna-
tiv Fa. Schwegler 
 

 

 
6.5 Immissionsschutz 
 
Das Büro für ingenieurgeophysikalische Messungen GmbH hat eine schalltechnische Beur-
teilung zum Bebauungsplan Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“ erstellt. 
„Die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen aus gewerblichen Nutzungen und 
dem öffentlichen Straßenverkehr wurden ermittelt und beurteilt. Die Berechnungen stellen im 
wesentlichen Maximalabschätzungen der zu erwartenden Geräusche dar. 
Die Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte für Tag und Nacht werden an den Grenzen der 
Baufelder eingehalten. Bei von gewerblichen Nutzungen ausgehenden Schallimmissionen 
besteht tags eine Reserve von mindestens 3 dB und nachts von mindestens 7 dB zu den Im-
missionsrichtwerten der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete. Die Richtwerte für kurzzeitige 
Geräuschspitzen werden ebenfalls nicht überschritten. 
Die Schallimmissionen durch den Straßenverkehr liegen deutlich unter dem Orientierungs-
werten nach DIN 18005-1. Es sind auch bei Ansatz der doppelten Verkehrsmenge keine 
Überschreitungen der Orientierungswerte zu erwarten. 
Sämtliche Baufelder liegen vollständig innerhalb des Lärmpegelbereichs I nach DIN 4109. 
Daher sind keine besonderen Schallschutzmaßnahmen erforderlich.“ 
 
 
 

6.6 Gestaltungsregelungen 
 
Die Satzung der Gemeinde Mönkebude über die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungs-
bereich der Satzung über die Feststellung und Abrundung des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils Mönkebude vom 27.04.2015 regelt die Gestaltung in den an den Bebauungsplan 
angrenzenden Gebieten. Daher wurden die Gestaltungsregelungen für den Bebauungsplan 
an diese Satzung angelehnt. Die Begrenzung der Dachneigung bei den zweigeschossigen 

http://www.gww-pasewalk.de/
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Gebäuden ermöglicht, dass diese Gebäude nicht höher werden als eingeschossige Gebäude 
mit sehr steilen Dächern. 
 
 
 

6.7 Kennzeichnungen 
6.7.1 Überflutungsgefährdung 
 
Der Geltungsbereich liegt im überflutungsgefährdeten Gebiet infolge von Hochwasser in 
Küstengewässern. 
Mönkebude befindet sich im Nahbereich des Küstengewässers „Kleines Haff“ (Gewässer 1. 
Ordnung). 
Das Referenzhochwasser (RHW) beträgt 1,60 m (Hochwasser mit statistischer Wiederkehr-
wahrscheinlichkeit von 1 Mal in 200 Jahren) und der Bemessungshochwasserstand (BHW) 
2,10 m. Der BHW berücksichtigt zusätzlich RHW einen klimabedingten Meeresspiegelan-
stieg von 50 cm für die nächsten 100 Jahre. 
Die Baufläche wurde entsprechend gekennzeichnet. 
Der BHW sollte bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie etwaiger Lagerung was-
sergefährdender Stoffe beachtet werden. 
Der Plangeltungsbereich liegt hinter einem Deich, der mindestens 2,65 m hoch ist. 
 
 
6.7.2 Altlasten 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist im Nachtrag zur Gesamtstellungnahme vom 
05.08.2019 hin: „Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlastver-
dachtsflächen (Altablagerungen, Altstandorte) bekannt.“ 
 
 
 

6.8 Nachrichtliche Übernahmen 
 
Der Planbereich liegt im Naturpark „Am Stettiner Haff“. 
 
 
 

6.9 Hinweise 
6.9.1 Bodendenkmalpflegerische Belange 
 
Die Planung berührt keine bekannten Bodendenkmale; Funde sind jedoch möglich.  
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 15.11.2018 an 
das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern hin:  
„Gem. § 2 Abs. 5 i. V. m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in 
Gewässern oder in Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archä-
ologische Fundstätten und Bodenfunde geschützte Bodendenkmale. … 
Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauer, Mau-
erreste, Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u. ä.) oder auffällige 
Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 
1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG  M-V,  v. 
6.1.199, GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 12. Juli 201 (GVOBI. M-V S. 383, 392) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbe-
hörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, 
den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. 
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Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
Zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.“ 
 
 
6.9.2 Geschützte Bäume 
 
Einige Bäume im Plangeltungsbereich sind aufgrund ihres Stammumfangs geschützt: Grau-
weide im Südosten, Ebereschen im Norden und Aspengruppe im Nordwesten. 
 
 
6.9.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte 
 
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte weist in 
seiner Stellungnahme vom 24.06.2019 hin: 
„Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schad-
los zu verwerten (§ 7 KrWG) oder soweit eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 
15 KrWG).“ 
 
 
6.9.4 Grenznaher Raum 
 
Das Hauptzollamt Stralsund weist in seiner Stellungnahme vom 03.07.2019 hin: 
„Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 
1 C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzauf-
sicht unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Insoweit weise ich rein vorsorglich auf das Betre-
tungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während etwaiger 
Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin. 
Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und -beset-
zer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, 
das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 eben-
dort).“ 
 
 
6.9.5 Katastrophenschutz 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 
02.10.2020 darauf hin, dass aus den vorliegenden Daten aus dem Kampfmittelkataster des 
Landes derzeit keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen sind. 
„Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitions-
bergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten 
können. 
Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. 
Sollten bei den Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelba-
ren Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu räumen und abzusperren.  
Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlich zuständigen 
Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Ebenso kann die Meldung über die nächste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt 
die Information des Munitionsbergungsdienstes.“ 
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6.9.6 Untere Verkehrsbehörde 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 
11.07.2019 hin: 
„Die Aufstellung bzw. Entfernung jeglicher Verkehrszeichen gemäß Verkehrszeichenkatalog 
ist mit gleichzeitiger Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitig beim Landkreis Vor-
pommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, zu beantragen. 
Die während des Ausbaus notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes 
ist rechtzeitig, jedoch spätestens 14 Tage vor Baubeginn, über die bauausführende Firma 
beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, zu beantragen.“ 
 
 
6.9.7 Untere Wasserbehörde 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 
02.10.2020 hin: 
„3. Nach § 49 (1) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 

- WHG) vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) sind Arbeiten, die so tief in den Boden ein-
dringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die 
Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen 
Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsich-
tigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzei-
gen.  

4. Gemäß § 20 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeswasserge-
setz - LWaG) vom 30.November 1991 (GVOBl. M-V 1992, S. 669) muss wer Anlagen 
zum Herstellen, Befördern, Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Behandeln und Verwenden 
wassergefährdender Stoffe nach § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) betreiben, 
einbauen, aufstellen, unterhalten oder stilllegen will, sein Vorhaben rechtzeitig vor Beginn 
der Maßnahme, entsprechend der geltenden Rechtsverordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), der zuständigen Wasserbehörde anzei-
gen. Anzeigepflichtig sind auch wesentliche Änderungen des Betriebes.  

5. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässe-
rungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder 
funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trocken gefal-
len sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste “ ist zu informie-
ren.  

6. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle 
einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen.  

Hinweise 
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermei-

den und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.  
2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 

über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer (Grund-
wasser, Vorflutgraben) eingeleitet werden. 

3. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurich-
ten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden.“ 

 
 
6.9.8 Untere Abfall - und Bodenschutzbehörde 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seinem Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 
vom 05.08.2019 hin: 
1. „Sofern während der Bauphase Abfälle anfallen, die zu der Umschlagstation Jatznick ge-

bracht werden sollen, hat dies nach Maßgabe der Benutzungsordnung der OVVD zu 
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erfolgen. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfälle ist unzulässig. 
Verwertbare Baustoffe dürfen nicht mit verwertbaren Bauabfällen vermischt werden. Die 
verwertbaren Bauabfälle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzu-
liefern.  Das Einsammeln und der Transport von Abfällen sind durch die zuständige Be-
hörde genehmigen zu lassen. 

2. Gemäß § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallent-
sorgung (Abfallwirtschaftssatzung -AwS) vom 24.10.2016 besteht Anschlusspflicht an die 
öffentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die Größe der benötigten Abfallbehälter 
sind gemäß § 14 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden. 

3. Abfälle, die der Entsorgungspflicht des Landkreises unterliegen, sind dem Landkreis zu 
überlassen und durch die beauftragte Firma REMONDIS Ueckermünde GmbH entsorgen 
zu lassen. … 

1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, 
Oberflächen- und Grundwassers, u. a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten 
sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 

2. Die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und 
des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu berücksichtigen. 
Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden ein-
zuwirken, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere bo-
denschädigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und 
schonend umzugehen. Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begren-
zen.“ 

 
 
6.9.9 Untere Immissionsschutzbehörde  
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seinem Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 
vom 12.12.2019 hin: 
„Hinsichtlich der Errichtung, der Beschaffenheit und des Betriebes von Feuerungsanlagen 
sind die Anforderungen der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1.BImSchV) ein-
zuhalten. Insbesondere ist hiernach die Überwachung der Heizungsanlage durch den bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger zu gewährleisten. 
Bezüglich der eventuellen Errichtung von (Luft-)Wärmepumpen wird auf die Darlegungen 
des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 28.08.2013 verwiesen. 
Während der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. 
BImSchV) sowie die Immissionsrichtwerte der Allgemeinden Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm in der aktuellen Fassung einzuhalten.“ 
 
 
6.9.10 E.DIS Netz GmbH 
 
Die E.DIS Netz GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 12.06.2019 hin: 
„Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens 14 Tage vor Baubeginn mit uns in 
Verbindung. Wir werden Ihnen die erforderlichen Unterlagen zum Anlagenbestand zusen-
den.“ 
 
 
6.9.11 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 12.06.2019 hin: 
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„Für die Planung benötigen wir frühestmöglich folgende Angaben, gern auch per Mail: 
1. die geplanten Wohnungseinheiten (WE) bzw. Geschäftseinheiten (GE) pro Grund-

stück/Haus 
2. Wird ein weiterer Anbieter für Telekommunikationsdienste den B-Plan erschließen? 
3. Geben Sie uns bitte die Kontaktdaten des Erschließungsträgers an. 
4. Geplanter Ausführungszeitraum 
5. Neue Straßenbezeichnung mit Hausnummer im B-Plan Gebiet 
Eine Entscheidung, ob ein Ausbau erfolgt und wenn ja, in welcher Technologie (Glasfaser 
oder Kupfer), der im B-Plan erfolgen wird, können wir erst nach Prüfung der Wirtschaftlich-
keit und einer Nutzenrechnung treffen. Aus diesem Grund benötigen wir die Aussagen zu 
den angegebenen Punkten mindestens 6 Monate vor Baubeginn.“ 
 
 
 
 

7. Auswirkungen der Planung 
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 
 
Die Fläche ist derzeit ungenutzt. 
 
 

 
7.2 Verkehr 
 
Der Plangeltungsbereich wird durch die Straße Mitteldrift erschlossen. Die Mischverkehrsflä-
che für die innere Erschließung des Plangebietes ist zu errichten. 

 
 
 
7.3 Ver- und Entsorgung 
 
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung ist mit dem Wasser- und Abwasser-Verband 
Ueckermünde abzustimmen.  
Die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen in der Straße Mitteldrift. Das Plangebiet wird ange-
schlossen. 
„Von Dach- und Stellflächen anfallendes unbelastetes Regenwasser kann schadlos gegen 
Anlieger auf dem Grundstück versickert werden.“3 
 
Löschwasser 
Die Bemessung des Löschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Für die geplanten Wohngebiete wer-
den 48 m³/h benötigt über einen Zeitraum von 2 h. 
 
Stromversorgung 
„Bei Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Niederspannungsnetz werden innerhalb 
geschlossener Bebauungen grundsätzlich Kabel verlegt. … 
Für den Anschluss von Neukunden werden unsere Nieder- und Mittelspannungsnetze ent-
sprechend der angemeldeten Leistung und der jeweils geforderten Versorgungssicherheit 
ausgebaut bzw. erweitert und gegebenenfalls neue Transformatorenstationen errichtet.“4 
 

 
3 Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 11.07.2019 
4 Stellungnahme der E.DIS Netz GmbH vom 12.06.2019 
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Telekommunikation 
Für die telekommunikationstechnische Erschließung wird im Zusammenhang mit dem … Be-
bauungsplan eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes erforderlich.“5 
 
Abfallentsorgung 
Seit dem 01.01.2017 ist die Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Ab-
fallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung –AwS) in Kraft. Es besteht Anschluss- und Benut-
zungszwang. 
 
 
 

7.4 Natur und Umwelt  
 
Es erfolgt kein Eingriff im naturschutzrechtlichen Sinn. Die kleine Baumreihe an der Straße 
Mitteldrift wird verlängert. Es werden CEF-Maßnahmen für die Zauneidechsen und Nischen-
brüter realisiert. 
 

 
 

7.5 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 4/2018 werden Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 
ff. BauGB erforderlich.  
Gemäß § 4 Abs. 1 LBauO M-V dürfen Gebäude nur errichtet werden, wenn das Gebäude in 
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das 
Grundstück eine befahrbare öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öf-
fentlichen Verkehrsfläche hat. 
 
 
 

7.6 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang 
stehende Aufwendungen werden durch die Gemeinde Mönkebude getragen.  
 
 
 
 

8. Flächenverteilung 
 

Nutzung Flächen-
größe 

Anteil an Gesamtflä-
che 

Allgemeines Wohngebiet 9.697 m² 76,4 % 

Verkehrsflächen 1.206 m² 9,5 % 

davon Straßenverkehrsfläche 110 m² 0,9 % 

davon Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung 

1.096 m² 8,6 % 

Grünflächen 1.787 m² 14,1 % 

Gesamt 12.690 m²   100 % 

 
 

 
5 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 12.06.2019 



Gemeinde Mönkebude  Oktober 2020 
Bebauungsplan Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seite 27 

 

 

Mönkebude, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages  

 

Die Gemeinde Mönkebude hat ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

zur Aufstellung des B-Planes Nr. 4/2018 „Wohngebiet alter Sportplatz“eingeleitet. Die Planung 

sieht vor, den ehemaligen Sportplatz einschließlich der Lagerflächen im Osten des 

Plangebietes für die Errichtung von Wohnhäusern vorzubereiten. 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5  BNatSchG eintreten.  

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019) 

 

 
 

Falls die Möglichkeit der Auslösung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL 

und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme bzw. Befreiung zu prüfen.  

 

2. Rechtliche Grundlagen  

 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

Geplante Wohnbebauung 

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Abb. 2: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (Quelle © LAIV – MV 2019)  

 
 
Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 „Begriffsbestimmungen“ Abs. 

2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „Streng 

geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall, wenn das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden kann, durch das 

Unmittelbar nördlich LSG 
L34 „Haffküste“ 

Unmittelbar nördlich SPA DE 
2147-401„Peenetallandschaft“ 
FFH-VP ist der Begründung als 
Anlage beigefügt 

850 m nördlich SPA DE 2250-471 
„Kleines Haff, Neuwarper See und 
Riether Werder“ und  
GGB DE 2049-302 „Peeneunterlauf, 
Peenestrom, Achterwasser und 
Kleines Haff“  

Überdeckt vom Naturpark 
„Am Stettiner Haff„  

Grundlage: © LAIV – MV 2019 
 

Plangebiet ca. 1,3 ha 
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Vorhaben signifikant erhöht wird, wenn das Verbot des Nachstellens, Fangens und Entnahme 

nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt und wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird. Die in der EG - Handelsverordnung 

aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

Die Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prüfung bilden die europäischen Vogelarten sowie 

die Nichtvogelarten des Anhang IV der FFH - Richtlinie der vom Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern aufgestellten "Liste der in Mecklenburg 

- Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)". 

 
 
3. Lebensraumausstattung  

 

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Mönkebude, angrenzend an vorhandene 

Bebauung, unmittelbar südlich der Straße „Mitteldrift“. Das Plangebiet unterliegt den 

Immissionen der umgebenden Nutzungen. Unmittelbar nördlich grenzen ausgedehnte 

Intensivgrünländer an die Straße „Mitteldrift“ an, die bis zum ca. 970 m nördlich gelegenen 

Haff reichen. Das Plangebiet liegt im Naturpark „Am Stettiner Haff“ und südlich des LSG 

„Haffküste“. Die Fläche beinhaltet keine geschützten Biotope. 

Abb. 3: Biotope des Plangebietes (Quelle: Biotopkartierung) 

  
 
Die einzelnen Biotoptypen werden von folgenden Arten dominiert: 
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PZO – Sportplatz Bilder Nr. 01,15,16,17,18 

Landreitgras gemäht, vermulcht Calamagrostis epigejos 

Sehr vereinzelt: 

Ackerwitwenblume Knautia arvensis 

Rainfarn Tanacetum vulgare 

Silbergras Corynephorus canescens 

Graukresse Berteroa incana 

Jakobskreuzkraut  Senecio jacobaea 

Schafgarbe Achillea millefolium 

 

OWD – Damm Bild Nr. 02 

Landreitgras Calamagrostis epigejos 

 

PWX – Siedlungsgehölz heimischer Arten Bilder Nr.03,04,05,08,09,10,11,  

Aspe (Zitterpappel) Popolus tremula 

Stieleiche Quercus robur 

Spätblühende Traubenkirsche Punus serotina 

 

RHK - Bilder Ruderale Kriechflur Nr. 05,06,07,08,09,10,11 

Landreitgras Calamagrostis epigejos  

Spitzahorn Acer platanoides 

Stieleiche Quercus robur 

Schwarzkiefer Pinus nigra 

Grauweide Salix cineria 

Spätblühende Traubenkirsche Punus serotina 

Mirabelle Prunus cerasifera 

Aspe (Zitterpappel) Popolus tremula 

Holunder Samucus nigra 

Schneebeere Symphoricarpos albus 

Sehr vereinzelt: 
Rainfarn Tanacetum vulgare 

Graukresse Berteroa incana 

Königskerze Verbascum densiflorum 

Natternkopf Echium vulgare 

Beifuß Artemisia vulgaris 

Wermut Artemisia absinthium 

Brennnessel Urtica dioica 

 

Im Norden verläuft eine 30 m lange gemischte Baumreihe aus 2 Eichen und 2 Ebereschen. Im 

Nordosten befindet sich dünnstämmiger und im Nordwesten dickstämmiger Pappelbewuchs 

aus Aspe. Im Südosten steht dünnstämmiger Eichenaufwuchs mit spätblühender 

Traubenkirsche, ein Ahorn und zwei einzelne Aspen mit Stammdurchmessern von 20 bis <30 

cm sowie eine geschützte Grauweide und eine geschützte Kiefer. Entlang der östlichen 

Plangebietsgrenze ist ein Ablagerungsplatz entstanden, der überwiegend mit nicht gemähtem 
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Landreitgras und an jüngeren Ablagerungen mit Ruderalanzeigern bewachsen ist. Hier liegen 

Geäst- und Schutthaufen.  

Im Süden verläuft ein mit nicht gemähtem Landreitgras bewachsener Erddamm, der vermutlich 

der optischen Trennung des Sportplatzes von der Wohnbebauung diente.  

Auf dem Rest des Plangebietes wirkt noch die Sportplatznutzung nach. Die Vegetation, die 

überwiegend aus Landreitgras besteht, wird regelmäßig gemäht. Das Mahdgut wird nicht 

abtransportiert und bildet eine dicke Mulchschicht (Bild Nr. 15). Vereinzelt wachsen hier 

Rainfarn und Ackerwitwenblume. Im Norden ist das Gelände aufgrund der Transporttätigkeit 

Richtung Ablagerungen stark beansprucht. Hier kann man die Splitttragschicht des 

Sportplatzes erkennen die unter der abgefahrenen Rasendeckschicht zutage tritt (Bild Nr. 17). 

Auf den teilweise vegetationslosen verdichteten Flächen wächst Silbergras. Auf den weniger 

beanspruchten Stellen im Norden ist das Grasland mit Graukresse durchsetzt. 

Das Bodengefüge des gesamten Plangebietes ist heterogen, gestört und stark verdichtet. Der 

natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten 

Sanden.  

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Etwa 1 km südöstlich liegt ein, auf 

der Top-Karte von 1995 als „Wasserbehälter“ bezeichnetes, künstliches Gewässer. Dieses 

weist auch gegenwärtig noch steile Ufer und keine Verlandungszone auf und scheint als 

Laichgewässer wenig geeignet. Der 3 km südöstlich gelegenen Grambiner See kann diese 

Funktion erfüllen. 

 

Abb. 4: Gewässer des in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © LAIV – MV 2019) 

 
 

Plangebiet ca. 1,3 ha 
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Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Das Grundwasser steht < 2 m 

unter Flur an und ist vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschützt. 

 

4. Datengrundlage 

 

Bei der durchgeführten Begehung am 25.07.18 wurde das Gelände auf Eignung als 

Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die Bodenflächen, die Gebäude 

und die Gehölze begutachtet um Hinweise auf mögliche Lebensstätten von Tierarten 

aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls an dem genannten Termin. Weitere 

Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) und 

Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des 

Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV). 

 

Potenzialanalyse bezüglich Lebensstätten von Vogelarten  

Die Untersuchung erfolgte am 25.07.2018 durch Ornithologen Walter Schulz. Es wurden 

Begutachtungen der Gehölze und der Gebäude zur Erfassung potenziellen Brutgeschehens 

und dahingehender Hinweise durchgeführt. Weiterhin wurde der Untersuchungsraum nach 

Sicht und mit Hilfe eines Feldstechers beobachtet, um die sich im Untersuchungsraum 

aufhaltenden Vögel zu registrieren und um den Grund ihres Aufenthaltes auf dem Gelände zu 

ermitteln.  

 
5. Vorhabenbeschreibung 

 

Die Planung lässt Einzelhausbebauung, der Umgebung entsprechend ein- bis 

zweigeschossig, mit einer maximalen Versiegelung von 45% bis 60%, zu und überlagert 

nahezu alle Biotope und Bäume gemäß untenstehender Abbildung 5. Das nordwestliche 

dickstämmige Pappelgehölz, die Baumreihe, die Weide, die Kiefer und der Ahorn werden zur 

Erhaltung festgesetzt. Es gibt artenschutzrechtliche Festsetzungen und 

Anpflanzfestsetzungen. 

 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 

einhergehen: 

 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich 

um: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch Transporte und 

Bauaktivitäten,  

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, 

Lagerflächen und Baustelleneinrichtung. 
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Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

1. Flächenversiegelungen, 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Neubauten, 

3. Verlust potenzieller faunistischer Habitate.  

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. durch Wohnen verursachte Immissionen.Die Umsetzung der Planung wird nur 

geringe Erhöhungen der Immissionen nach sich ziehen, weil innerhalb eines 

Allgemeinen Wohngebietes Orientierungswerte einzuhalten sind, die nur ein 

geringes Maß an Lärm- und Luftbelastung erlauben. Gemessen an der 

bestehenden Vorbelastung durch die angrenzende Wohnbebauung, 

Gewerbenutzung und Infrastrukturnutzung (Mitteldrift) können diese 

betriebsbedingten Wirkungen vernachlässigt werden.  

 
Abb. 5: Konflikt  

 

 

6. Relevanzprüfung 

 
Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen 

Vogelarten. Die in Mecklenburg - Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste 

der in Mecklenburg - Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" 
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des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 

22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der 

Lebensraumausstattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten 

selektiert. 

Die überwiegend dünnstämmigen Gehölze des Plangebietes weisen keine Höhlen auf. Das 

trifft auch für die 2 einzelnen Pappeln, die Kiefer, den Ahorn und die Weide zu, die sehr vital 

sind (Bilder Nr. 03,04,05,08,09,11,12,14). Nur die nordwestlich in das Plangebiet 

hineinragenden Pappeln weisen größere Stammdurchmesser auf (Bild Nr.13). Hier sind ggf. 

Höhlen, insbesondere des Grünspechtes, in nicht einsehbaren Kronenbereichen vorhanden. 

Es gibt eine Ruine aus Mauerwerk, von der nur noch die Außenwände vorhanden sind (Bild 

Nr. 19) und einen verfallenen Holzschuppen mit einer Backsteinmauer und einem Dach aus 

Wellasbest (Bild Nr. 20). Hier waren keine Anzeichen von Nisttätigkeit erkennbar. Potenziell 

ist ein Vorkommen von Nischenbrütern jedoch möglich. Es fehlen Hinweise auf 

Fledermauspräsenz. Dies ist dem Fehlen geeigneter Spalten und Hohlräume, der 

Witterungsunbeständigkeit und der geringen Höhe des Schuppens geschuldet. Ein 

Vorkommen von Fledermäusen in ggf. vorhandenen Höhlen der dickstämmigen Pappeln im 

Nordwesten ist möglich. Diese werden zur Erhaltung festgesetzt. Daher ist keine weitere 

Prüfung erforderlich. 

Baum- und Gebüschbrüter finden Brutmöglichkeiten in den Gehölzen. Nester wurden nicht 

gefunden. Die Aspen sind wertvolle Schmetterlingsweidepflanzen. 

Aufgrund fehlender Habitate ist mit dem Eremiten nicht zu rechnen.  

Der natürlich anstehende Boden setzt sich aus grundwasserbestimmten Sanden zusammen. 

In diesen wurde, im Zusammenhang mit der Sportplatzeinrichtung gebrochenes Trag- und 

Deckschichtmaterial eingebracht, planiert und verdichtet. Nach Aufgabe des Sportplatzes 

entstand im Osten ein Ablagerungsplatz. Dieser wird über die verbleibende Sportplatzfläche 

erschlossen, welche somit ständig durch Fahrzeuge frequentiert und weiterhin verdichtet wird. 

Das Fehlen nichtgrabbaren Substrates und die Frequentierung dieser verbleibenden 

Sportplatzfläche sowie die regelmäßige Mahd sind keine guten Voraussetzungen für ein 

Vorkommen von Reptilien. Es ist möglich, dass hier eine eingeschränkte Funktion als 

Jagdhabitat und Sonnenfläche besteht. Mit Zauneidechsen zu rechnen ist jedoch im Bereich 

der Ablagerungen. Hier sind in Form der Erd- und Geästablagerungen geeignete Strukturen 

und Fortpflanzungshabitate für die Art vorhanden.  

Das nächstgelegene geeignete Reproduktionsgewässer für Amphibien befindet sich mit dem 

3 km südöstlich und südlich der L21 gelegenen Grambiner See in zu großer Entfernung zum 

Plangebiet, um auf eine Funktion der Fläche als Landlebensraum schließen zu können. Das 

Stettiner Haff mit seinem erhöhten Salzgehalt sowie der 1 km südöstlich gelegene technisch 

ausgebaute „Wasserbehälter“ scheinen als Laichgewässer nicht geeignet. Das Plangebiet 

wird nicht von Gräben tangiert, so dass Wanderbewegungen über das Plangebiet 

unwahrscheinlich sind. 

Für den Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) stehen keine geeigneten 

Futterpflanzen zur Verfügung. 
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Im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 2249-2) konnte laut LINFOS kein 

Fischotternachweis erbracht werden. Jedoch erfolgten am östlichen Ortsrand von Mönkebude 

(ca. 1 km östlich des Plangebietes) Fischottertotfunde. Im Jahr 2012 wurde 800 m nördlich in 

Mönkebude am Pumphaus an einem Graben das nicht bewohnte Revier eines Bibers 

festgestellt. Weitere Reviere befinden sich in Grambin, dann in größerer Dichte entlang der 

Uecker sowie im Bereich Bugewitz. Wegen der angrenzenden Bebauung und der fehlenden 

Vernetzung durch Gräben ist es unwahrscheinlich, dass das Plangebiet von einzelnen 

Individuen der Arten auf der Suche nach neuen Revieren und nach Nahrung gequert wird.  

 
Abb. 6: Nördlich angrenzende Rastplatzfunktion (Quelle: © LINFOS/M-V 2018)  

 

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet und in Zone A (hoch bis sehr 

hoch) des Vogelzuges über dem Land M-V. 

 

  

Bewertung der Rastgebietsfunktion (von 4 Stufen): 2 - 

regelmäßig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von 

Rastgebieten verschiedener Klassen - mittel bis hoch (Stufe 2)  

Plangebiet 



12 

 

 

 
AFB für den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Mönkebude 

Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung  Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 
Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 

 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen    

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, 
Steinbrüche 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme 
Flächen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger    

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer 
Feldhamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit 

zugewachsenen Ufern, 

Überschwemmungsebenen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem 

Buschbestand (besonders 

Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, 

deckungsreiches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 
 

   

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, 
Waldränder) 

nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 

Nyctalus noctula Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus  nein 

Myotis myotis Großes Mausohr  nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit 
nahrungsreiche Stillgewässer, 
Fließgewässern),  
 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger    

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere    

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische 

Sumpfschildkröte 

stille oder langsam fließende 

Gewässer mit trockenen, exponierten, 

besonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige 

Trockenstandorte; Flächen mit 

Gehölzanflug, bebuschte Feld- und 

Wegränder, Ränder lichter 

Nadelwälder 

ja 

Amphibien    

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende 
Gewässer, in Verbindung mit 
Grünlandflächen, gehölzfreien 
Biotopen der Sümpfe, Saumstrukturen 
und feuchten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär 
wasserführende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer 
vorzugsweise in Verbindung mit 

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Grünland, Saumstrukturen und 
feuchten Waldbereichen, außerhalb 
des Verbreitungsgebietes 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche 
Laubmischwälder, Moorbiotope 
innerhalb von Waldflächen, keine 
nachweise aus der Region bekannt 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell 
durchwärmte Gewässer, 
Offenlandbiotope, Trockenbiotope mit 
vegetationsarmen bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 
 
 

Fische    

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter    

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder 
Feuerfalter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger 
Ameisen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera 
biennis) 

nein 

Käfer    

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche 

Stillgewässer mit besonnten 

Flachwasserbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von 

Laubbäumen vorzugsweise Eiche, 

Linde, Rotbuche, Weiden auch 

Obstbäume 

nein 

Libellen    

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich 

strukturierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, 

Waldhochmoore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure 

Stillgewässer 

nein 

Weichtiere    

Anisus vorticulus Zierliche 
Tellerschnecke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna alle europäischen 

Brutvogelarten 

Gebäude- und gehölzbewohnende 

und Bodenbrüter- Arten 

ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle wird im weiteren Verlauf des 

Artenschutzfachbeitrages folgende Artengruppe näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet:  

 

 Avifauna  Zauneidechse  

 

7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten 

 

Avifauna 

Die laut LINFOS im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 2249-2) zwischen 2008 

und 2016 verzeichneten zwei besetzten Brutplätze vom Kranich, der zwischen 2011 und 2014 

registrierte besetzte Weißstorchhorst, der seit 2012 bis 2016 registrierte besetzte 

Wiesenweihenhorst ,der zwischen 2007 und 2015 registrierte besetzte Seeadlerhorst, das 

zwischen 2011 und 2013 registrierte Brut- und Revierpaar des Rotmilans, werden mit, 

Ausnahme des Weißstorches die Fläche aufgrund der bestehenden Beunruhigung durch die 

Anlieferung der Ablagerungen meiden, werden vom Vorhaben nicht berührt und bleiben daher 

unberücksichtigt.  

Zum Weißstorch: 

In der Spalte „Hinweise zur Auslegung der Zugriffsverbote“ der „Angaben zu den in 

Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie Fassung vom 08. November 2016“ steht: „Grünlandflächen im 2.000 m-Umkreis um 

die Horste werden als essenzielle Nahrungsflächen für die Fortpflanzungsstätte gewertet.“ In 

der „Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil Vögel Stand: 01.08.2016“ steht: „Bei essentiellen 

oder traditionellen Nahrungsflächen ist zusätzlich von einer Schädigung der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte auszugehen.“ 

Die Vorhabenfläche ist kein optimales Nahrungshabitat. Nach Aufgabe der Sportplatznutzung 

hat sich auf etwa 0,8 ha ein Bewuchs aus Gräsern, überwiegend Landreitgras, und 

trockenheitsresestenten Ruderalstauden wie Graukresse, Weißklee, Rainfarn, Beifuß, 

Jakobskraut, Schafgarbe, Ackerwitwenblume und Silbergras eingestellt, der unterschiedlich 

hoch aufgewachsen ist. Trotzdem kann die Fläche dem Weißstorch Nahrung, in Form von 

Heuschrecken, Zauneidechsen und anderen Insekten und Kleinsäugern, bieten. Würde die 

Vorhabenfläche im 2 km Umkreis zu einem Weisstorchhorst liegen wäre diese, zumindest 

teilweise, eine essentielle Nahrungsfläche, die zu erhalten oder zu ersetzen wäre. 

Schutz der Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt fünf Jahre nach Aufgabe 

des Reviers.  

Gemäss, telefonischer Nachfrage (Herr Krüger am 10.10.18) erhält der Storchenhof Papendorf 

jährlich Meldungen über die Nutzung eines Weißstorchhorstes im Zentrum von Mönkebude.  

Am 25.07.18 am 09.10.18 und am 15.12.18 wurde im 2 km Umkreis des Plangebietes nach 

diesem Weißstorchhorst gesucht, indem der Ort langsam abgefahren und Anwohner befragt 

wurden. Gefunden wurde ein Horst in der Mitteldrift (Bild 21), der nach Aussage von Herrn 

Krüger noch nie besetzt war. Eine defekte Horstvorrichtung steht am Deich (Bild 22). Der hier 

ehemals vorhandene Horst soll nach Aussagen von Anwohnern bereits seit 10 Jahren nicht 

mehr vorhanden sein. Von der Existenz eines Weißstorchhorstes im 2 km Umkreis wird somit 

nicht ausgegangen. 

⚫ Für alle europäischen Vogelarten gilt, dass: 

 deren Verletzung, Tötung und die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

verboten sind, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt wird (Beseitigung von Brutstätten),  

 deren Beeinträchtigung in Zeiten verboten ist, in denen diese anfällig oder geschwächt sind 

(Brut, Aufzucht, Mauser - März bis Oktober). 

⚫ Für die in Anhang A der EG – Handelsverordnung (EG - Verordnung Nr. 338/97) 

aufgeführten Vogelarten gelten die Zugriffsverbote des §44 BNatSchG uneingeschränkt 

(Greifvögel). 

➔ Voraussetzung für die Durchführbarkeit des Vorhabens ist daher, dass betroffene 

potenzielle Brutstätten ortsnah mit Aussicht auf Bruterfolg erhalten oder ersetzt werden 

können und dass das Brutgeschehen nicht gestört wird.  

Bei der Begehung am 15.07.2018 wurden im Plangebiet Nahrungsgäste laut Tabelle 2 

festgestellt. Außer Buntspecht, Feldsperling, Goldammer, Kohlmeise, Mauersegler und 

Rauchschwalbe erscheinen die Arten auch in Tabelle 4 als potenzielle Brutvögel. Die übrigen 

Arten aus Tabelle 2 und 3 sind reine Nahrungsgäste und überwiegend im Dorf und in den 

Gehölzen außerhalb des Plangebietes ansässig. Bergfink und Erlenzeisig können sich als 



17 

 

 

 
AFB für den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Mönkebude 

Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung  Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 
Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 

 

Wintergäste auf dem Durchzug einstellen. Ebenso die Wacholderdrossel die aber auch in der 

Umgebung des Ortes brüten könnte und im Winter zur Nahrungssuche ins Plangebiet 

kommen.  

Für alle Nahrungsgäste außer Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Weißstorch kann die 

Pflanzung beerentragender Sträucher, der Erhalt der 2 Eichen, 2 Ebereschen, des Ahorns, 

der Kiefer und der Weide und die Schaffung und Erhaltung von Offenland im Süden und im 

Osten des Plangebiets für Nahrungsersatz sorgen.  

Wie alle europäischen Vogelarten dürfen Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Weißstorch 

gemäss Ziffer 2 § 44 Abs. 1 BNatSchG während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich gestört werden. Eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert. Ein Grund dafür könnte ein verringertes Nahrungsangebot sein. Die 

Vorhabenfläche ist Lebensraum bevorzugter Beutetiere o.g. Arten. Daher wurden diese in die 

Liste potenzieller Nahrungsgäste aufgenommen. Die Funktion des Plangebietes als 

potenzielles Jagdhabitate ist durch angrenzende Wohnbebauung, angrenzendes Gewerbe 

sowie An- und Abtransporte stark eingeschränkt. Es wird daher eingeschätzt, dass der Wegfall 

dieser nicht optimalen Nahrungsfläche nicht zur Störung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population der oben genannten Greifvogelarten führt.  

 

Tabelle 2: Festgestellte Nahrungsgäste des Plangebietes 
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Amsel Turdus merula   bg   Bu A Pflanzungen 

Bachstelze Motacilla alba   bg   N,H I,S,B Pflanzungen 

Bluthänfling Carduelis cannabina   bg V/V Ba/Bu S,I Pflanzungen 

Buntspecht Dendrocopos major   bg   H I,N,B,S Pflanzungen 

Feldsperling Passer montanus   bg V/3 H S,K,B,I Pflanzungen 

Goldammer Emberiza citrinella   bg V B S,Sp,I Pflanzungen 

Kohlmeise Parus major   bg   H I,Sp,S Pflanzungen 

Mauersegler Apus apus  bg  H I,Sp Pflanzungen 

Nebelkrähe Corvus corone cornix   bg   Ba A, Aa Pflanzungen 

Rauchschwalbe Hirundo rustica   bg V/V N I Pflanzungen 

Ringeltaube Columba palumbus   bg   Ba S,N,B,I Pflanzungen 
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Folgende Arten könnten sich ebenfalls zur Nahrungsaufnahme einstellen. 

Tabelle 3: Potenzielle Nahrungsgäste des Plangebietes 
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Bergfink Fringilla 
montifringilla 

  bg  Wg I,W,S Pflanzungen 

Eichelhäher Garrulus 
glandarius 

  bg   Ba I,N,B,S,Ff Pflanzungen 

Erlenzeisig Carduelis spinus   bg   Wg S besonders 
von Birke und 
Erle, I 

Pflanzungen 

Gartenrotschwanz Phoenicurus 
phoenicurus 

  bg   H,N I,Sp,B Pflanzungen 

Grünfink Carduelis chloris   bg   Ba B,K,S Pflanzungen 

Haussperling Passer domesticus   bg V/V H I,S,Ff Pflanzungen 

Kleiber Sitta europaea  bg  H I,S,B,N Pflanzungen 

Kohlmeise Parus major   bg   H I,Sp,S Pflanzungen 

Mäusebussard Buteo buteo  sg  Ho Feldmäuse, 
Reptilien, 
Amphibien,I,
W 

Pflanzungen 

Neuntöter Lanius collurio I bg -/V Bu I, 
Kleinsäuger, 
Vögel 

Pflanzungen 

Rotkehlchen Erithacus rubecula  bg   Ba/Bu I,Sp,W,B,s Pflanzungen 

Sperber Accipiter nisus  sg  Ho Vögel, 
Kleinsäuger 

Pflanzungen 

Stieglitz Carduelis carduelis  bg  Ba S,I Pflanzungen 

Turmfalke Falco tinnunculus II sg  Gb,Ba,
N 

Kleinsäuger, 
Vögel, 
Reptilien,I,W 

Pflanzungen 

Wacholderdrossel Turdus pilaris  bg  Ba W, Obst Pflanzungen 

Weißstorch Ciconia ciconia I sg 3/2 Ho W, I, 
Reptilien, 
Amphibien, 
Fische, 
Kleinsäuger, 
Aa 

Pflanzungen 

 

Außer dem Grünspecht ist keine der folgenden potenziellen Brutvogelarten streng geschützt 

oder gefährdet. Der Grünspecht weist eine lokale Population von 4-7 Brutpaaren (VÖKLER 

2014) auf. „Die steigende Rasterfrequenz, die höheren Bestandsschätzungen sowie die 

anhaltend neuen Nachweise in bisher unbesiedelten TK25-Q deuten auf einen allmählich 

weiteren Bestandsanstieg hin, der auch nach 2009 anzuhalten scheint.“ Die Art beansprucht 

Reviere von etwa 8->10 ha, weist eine Fluchtdistanz von 30-60m auf. (FLADE 1994), lebt in 
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Randzonen von Laub- und Mischwäldern im Altholzbestand und ernährt sich hauptsächlich 

von Ameisen. Das potenzielle Bruthabitat des Grünspechtes im nordwestlichen 

dickstämmigen Pappelbestand bleibt erhalten.  

Obwohl im Bereich der Ruine und des verfallenen Holzschuppens keine Nester gefunden 

wurden, sollte das für die Nischenbrüterarten Bachstelze und Grauschnäpper zur Verfügung 

stehende Brutpotenzial durch je 1 Nistkasten ortsnah ersetzt werden.  

Die übrigen Arten sind sehr anpassungsfähig und können Ausweichquartiere einnehmen. So 

werden die Pflanzungen auf den Grundstücken, die Einzelstrauchpflanzungen im südlichen 

und östlichen Offenland, die Baumpflanzungen und die zur Erhaltung festgesetzten Bäume 

den Verlust der dünnstämmigen Pappeln, der dünnstämmigen Eichen, der spätblühenden 

Traubenkirsche und der wenigen Sträucher ersetzen. 

Tabelle 4: Potenzielle Baum- Höhlen- Nischen- und Gebüschbrüter des Plangebietes 
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Amsel Turdus merula   bg V/V Bu A Pflanzungen,  
Bachstelze Motacilla alba   bg   N,H I,S,B Nistkästen 

Bluthänfling Carduelis cannabina   bg V/V Ba/Bu S,I Einzelsträucher 
im Offenland 

Buchfink Fringilla coelebs   bg   Ba I,Sp,B,S Baumerhalt 
Elster Pica pica   bg   Ba A Baumerhalt 
Gartengrasmücke Sylvia borin   bg   Ba/Bu I,B,S Pflanzungen 
Grauschnäpper Muscicapa striata II bg  N I,W,B,Schnecken, 

Asseln 
Nistkästen 

Grünspecht Picus viridis   sg  H Am vom 
Boden,I,Sp,B 

Erhalt des 
dickstämmigen 
Aspenbestandes 
im Nordwesten 
bzw. 
nordwestlich des 
Plangebietes 

Klappergrasmücke Sylvia curruca   bg  Bu I,Sp,W,B Einzelsträucher 
im Offenland 

Kuckuck Cuculus canorus   bg  V/-  I,Sp,B Pflanzungen, 
Baumerhalt 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   bg  Bu I,Sp,B Einzelsträucher 
im Offenland 

Nebelkrähe Corvus corone cornix   bg   Ba A, Aa Pflanzungen, 
Baumerhalt 

Ringeltaube Columba palumbus   bg   Ba S,N,B,I Pflanzungen, 
Baumerhalt 

Singdrossel Turdus philomelos  bg  Ba W,I,B,Schnecken Pflanzungen, 
Baumerhalt 
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Nahrung   A=Allesfresser, Am-Ameisen I=Insekten, Sp=Spinnen, W=Würmer, Aa=Aas, N=Nüsse, B=Beeren, 

S=Samen, Ff=Feldfrüchte, K=Knospen, Fett =bevorzugte Nahrung 

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Bu, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 

3 = gefährdet, G= Gefährdung anzunehmen, D= Daten mangelhaft, 

 Vorwarnliste = noch ungefährdet, verschiedene Faktoren könnten 

eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet,  4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

 

 

Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot):  

Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. 

Nahrungssuchende Individuen werden durch die Bautätigkeit vergrämt. Während der 

Potenzialanalyse zum Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Gebüschen, Bäumen 

und Nischen des Plangebietes prognostiziert. Die Beräumung der Gebäudereste und 

die Fällung der Bäume ist daher außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. So besteht nicht 

die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten): Die Gebüsche und Bäume des Plangebietes sowie Nischen in den 

Gebäuderesten und versteckte Höhlen im nordwestlichen Pappelbestand sind 

potenzielle Bruthabitate. Der dickstämmige Pappelbestand bleibt erhalten. Das 

Potenzial für Nischenbrüter wird durch zwei Nischenbrüterkästen ersetzt, obwohl keine 

Nestreste gefunden wurden. Die Gehölze werden erhalten bzw. neu gepflanzt. Damit 

entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Mithilfe der 

Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen 

werden. Bruthabitate werden auf den unversiegelten Grundstücken und am Rand des 

Plangebietes ersetzt. Der Verlust eingeschränkt wirksamer potenzieller 

Nahrungsflächen für Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Weißstorch führt nicht zur 

Populationsgefährdung. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG.  

 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Das Plangebiet weist im Bereich der Boden- und Geästablagerungen Lebensraumpotenzial 

für die Zauneidechse auf. Die verbleibende Sportplatzfläche kann als Jagd- bzw. 

Sonnenfläche dienen, ist aber wegen des nicht grabbaren verdichteten Materials der 

Rasentrag- und Deckschichten, wegen fehlender Strukturen und der Beunruhigung durch 

Mahd und Anlieferungen als Fortpflanzungsstätte nicht geeignet. 
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Artenschutzrechtlicher Bezug  

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): Die Gefahr der Tötung und 

Verletzung von Zauneidechsen entsteht durch Erdarbeiten und Versiegelungen. Die 

beste Zeit um Konflikte mit der Art zu vermeiden, wären Bauarbeiten ab Anfang April 

bis Mitte Juli während der Hauptaktionszeit der Art oder vom August bis Oktober vor 

dem Aufsuchen der Winterquartiere, wenn die Jungtiere bereits geschlüpft sind. Da die 

Einhaltung dieser Zeiträume nicht gewährleistet werden kann, sollte dafür gesorgt 

werden, die Zauneidechsen vor Baubeginn von den potenziellen Lebensräumen 

fernzuhalten. Daher ist die im Konfliktplan gekennzeichnete Fläche vor Baubeginn zu 

umzäunen, die Individuen innerhalb der Umzäunung sind abzusammeln und in zuvor 

geschaffene Habitate einzusetzen. Bei Umsetzung der Umzäunungs- und 

Fangmaßnahme entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): Es finden 

Erd- und Bauarbeiten statt, bei denen ggf. vorhandene Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten der Zauneidechse zerstört werden können. Ersatzhabitate sind anzulegen 

und zu erhalten. Somit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen): Eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population einer Art führen. Durch Umsetzung der Umzäunungs- und Fangmaßnahme 

sowie der Ersatzhabitate kann einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population der Zauneidechse entgegengewirkt und die ökologische Funktion 

der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten werden. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

 

8. Zusammenfassung 

 
Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet prognostizierten Arten) und der 

Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Zauneidechse) vor, soweit die ökologische Funktion der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Maßnahmen umgesetzt, werden die Verbote 

des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten entgegen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume bzw. sonstiger Aufwuchs sind zu erhalten. 

Während der Bauphase sind diese vor Beschädigungen zu schützen.  
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V2 Fällungen der Gehölze und die Beseitigung der Gebäudereste sind außerhalb des 

Zeitraumes 1. März–30. September durchzuführen. Die Fällungen der 

zusammenhängenden Aspenflächen im Norden sind von der Mitteldrift aus 

voranzutreiben. Das Befahren der übrigen Flächen mit Technik ist bis nach Beendigung 

der Zauneidechsenabfangaktion zu vermeiden. Gehölze im südlichen Bereich sind 

zunächst manuell, ohne Rodungen zu fällen. Rodungen der Wurzelballen sind nach 

Beendigung der Zauneidechsenabfangaktion durchzuführen. 

V3 Die Nutzung der Sportplatzfläche zur Nahrungssuche und als Sonnenplatz durch 

Zauneidechsen ist möglich. Um Tötungen von Zauneidechsen zu vermeiden sind die 

Beräumungsarbeiten am 01. April zu beginnen und ohne Unterbrechung fortzusetzen. 

V4 Fortpflanzungsstätten von Zauneidechsen sind im Bereich der Schutt- und 

Geästhaufen höchstwahrscheinlich. Um Tötungen von Individuen zu verhindern ist 

folgende Vermeidungsmaßnahme umzusetzen: Der im Konfliktplan des AFB als 

Zauneidechsenabfangfläche gekennzeichnete Bereich ist vom Januar bis März des 

Jahres vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 40 bis 50 cm hohen, am Boden 

eingegrabenen Schutzzaun aus Folie mit verschließbaren 5 l Eimern (alle 10 m) zu 

umzäunen. Die Fläche ist unter Beseitigung des Mahdgutes zu mähen. Vom April bis 

Juni und vom September bis Oktober des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten sind die 

Individuen innerhalb der umzäunten Fläche abzusammeln und in die ebenfalls 

umzäunten Ersatzhabitate einzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine 

fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der 

Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 

weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 

organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 

Bauherrn und anderen Beteiligten. 

Die folgenden Kompensations- und CEF- Maßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 

3 definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

entgegen.  

Kompensationsmaßnahmen 

M1 An den zur Pflanzung von Bäumen gekennzeichneten Stellen sind insgesamt 6 Stk 

Stieleichen (Quercus robur) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall ist 

nachzupflanzen. 

M2 Pro 200 m² Neuversiegelung sind 2 hochstämmige Obstbäume heimischer Produktion 

Stammumfang 10 bis 12 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen ( Apfelbäume z.B. Pommerscher 

Krummstiel, Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter 

Winterstettiner, Apfel aus Grünheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher 

Kurzstiel; Birnen z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, 

Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B. 

Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und   

20 m² Strauchfläche heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus 

(Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra 
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(Holunder), Ribes nigra (Schwarze Johannisbeere)) sowie 5 m² 

Schmetterlingsweidepflanzen (z.B. Lavendel, Sommerflieder) anzulegen und dauerhaft 

zu erhalten. Bei Ausfall ist nachzupflanzen. 

CEF – Maßnahmen 

CEF1 Die mit CEF1 bezeichnete Fläche ist als Zauneidechsenersatzlebensraum 

herzurichten. Die Fläche ist von Gehölzen zu befreien, regelmäßig 1 x jährlich im 

November mit einer Motorsense zu mähen, Zauneidechsenersatzhabitate (CEF3 und 

4) anzulegen sowie Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu 

erhalten. Vor und während der Bauzeit ist die Fläche mit einer Amphibienschutzfolie 

einzugrenzen, die CEF1 und CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate sind vom Januar 

bis März des Jahres vor Beginn der Bauarbeiten anzulegen. Die zuvor 

durchzuführenden Mäh- und Fällarbeiten müssen ab November erfolgen. Der 

zusammenhängende Aspenaufwuchs im Norden kann maschinell, die Gehölze südlich 

davon müssen manuell gefällt werden. 

CEF2 Die mit CEF1 bezeichnete Fläche ist als Zauneidechsenersatzlebensraum 

herzurichten. Die Fläche ist regelmäßig 1 x jährlich im November mit einer Motorsense 

zu mähen, Zauneidechsensonnenplätze (CEF5) anzulegen sowie 

Einzelstrauchpflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Vor und während 

der Bauzeit ist die Fläche mit einer Amphibienschutzfolie einzugrenzen, die CEF1 und 

CEF2 nicht trennt. Die Ersatzhabitate sind vom Januar bis März des Jahres vor Beginn 

der Bauarbeiten anzulegen. Die zuvor durchzuführenden Mäharbeiten müssen ab 

November erfolgen. 

CEF 3 Als Ersatz für potenzielle Winterquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der Fläche 

CEF 1 zwei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Länge einen Meter tief auszugraben. Die 

Grubensohle ist mit einem Gemisch aus Holzschnitzeln und Sand 20 cm stark zu 

belegen. Anschließend wird die Grube mit einer Mischung aus Steinen von 20 bis 

40 cm Durchmesser, toten Ästen, Zweigen und Wurzeln im Verhältnis 1:1 bis 1 m über 

Geländekante verfüllt und an den Rändern mit anstehendem Boden 10 cm überfüllt. 

Die CEF – Maßnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Maßnahme 

ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach 

Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, 

Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen 

Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen 

uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

CEF 4 Als Ersatz für potenzielle Sommerquartiere der Zauneidechse sind im Bereich der 

Fläche CEF 1 zwei Sommerquartiere zu errichten. Dafür ist aus anstehendem 

sandigem Boden zwei Schüttungen mit einer Mindestgrundfläche von 15 m² und einer 

Höhe von 0,5 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren 

anzulegen. Die CEF – Maßnahme ist vor Baubeginn umzusetzen. Die Umsetzung der 

Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat 

nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 

Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und 
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anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation 

zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

CEF 5 Als Ersatz für potenzielle Sonnenplätze der Zauneidechse sind im sind im Bereich der 

Fläche CEF 2 drei Bereiche von 3 m Breite und 5 m Länge mit Lesesteinen von 20 bis 

40 cm Durchmesser und toten Ästen oder Wurzeln im Verhältnis 1:1 auszulegen. Die 

CEF – Maßnahme ist vor Baubeginn zu realisieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist 

durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss 

der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, 

Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen 

Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen 

uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

 

Abb. 7: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU)  

 

 

CEF 6 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter ist zu ersetzen. Die 

Ersatzquartiere sind vor Beginn der Abrissarbeiten an einem Baum zu installieren. Die 

Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu 

begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen 

und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der 

uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche 

Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.  

Lieferung und Anbringung an den Bäumen Bild 11 und 13 von insgesamt:  

2 Nistkästen  
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mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe 

entsprechend Montageanleitung Abbildung 7. Erzeugnis z.B.: Gemeinnützige Werk- 

und Wohnstätten GmbH (www.gww-pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler 
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Bild 01 Plangebiet vom Osten 
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Bild 02 Erddamm vom Osten 
 

 
Bild 03 dünnstämmiger Aspenbestand an der Mitteldrift 
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Bild 04 dünnstämmiger Eichenaufwuchs 
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Bild 05 zwei junge Aspen in der ruderalen Kriechflur östlich (rechts): Eichen aus Bild 04 

 
Bild 06 Holzablagerungen/ Geäst nördlich der einzelnen Aspen 
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Bild 07 weitere Holzablagerungen im Hintergrund: Ahorn und Ruine 
 

 
Bild 08 Kiefer und Weide  
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Bild 09 Weide  
 

 
Bild 10 Holunder, Ahorn, Bauschutt  
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Bild 11 Ahorn 
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Bild 12 zwei Ebereschen 

 
Bild 13 dickstämmiger Aspenbestand im Nordwesten 
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Bild 14 zwei Eichen 
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Bild 15 Ackerwitwenblume auf ehemaligem Sportplatz 
 

 
Bild 16 Graukresse auf ehemaligem Sportplatz 
  

Gemähtes und verfilztes 
Landreitgras 
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Bild 17 Rainfarn auf ehemaligem Sportplatz 
 

Offengelegte 
Sportplatztragschicht 
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Bild 18 vereinzelt Silbergras auf ehemaligem Sportplatz 
 

 
Bild 19 Ruine mit Blick auf verfallenen Holzschuppen 
 



39 

 

 

 
AFB für den Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Mönkebude 

Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung  Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 
Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 

 

 
Bild 20 verfallener Holzschuppen 

 
Bild 21 ungenutzter Weißstorchhorst an der Mitteldrift 
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Bild 22 Rest der Nisthilfe für den Weißstorch am Deich 
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1. Anlass und Ziele  

Die Gemeinde Mönkebude hat ein Verfahren zur Aufstellung des B-Planes Nr. 4/2018 „Wohn-

gebiet alter Sportplatz“ eingeleitet.  

Das Plangebiet ist der ehemalige Sportplatz von Mönkebude und befindet sich im Westen der 

Ortschaft, unmittelbar südlich der Straße „Mitteldrift“, unmittelbar westlich und nördlich sowie 

ca. 320 m östlich vorhandener Bebauung, 60 m nördlich der der Hauptstraße (Landesstraße 

L31) Anklam – Ueckermünde und ca. 970 m südlich des Stettiner Haffs auf dem ca. 1,3 ha 

großen Flurstück 292, der Flur 1 der Gemarkung Mönkebude. Es ist geplant, mittels Verfahren 

gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Baurecht zu schaffen.  

Das Vorhaben befindet sich zwar außerhalb aber unmittelbar südlich des Vogelschutzgebietes 

SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft". 

 

  

Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2018) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht not-

wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen nachweis-

lich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

SPA-Gebiet DE 2147-401 

"Peenetallandschaft" 

Plangebiet unmit-

telbar südlich des 

SPA-Gebietes 
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Besteht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies die 

Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-

linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  
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Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-

linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu 

entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestört werden, dass deren Erhaltungszu-

stand nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 

Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Stö-

rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner-und au-

ßerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die 

auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet sie-

delnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtli-

nie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die jeweili-

gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  
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4. Projektbeschreibung  

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf einer ehemaligen Sportplatzfläche 

vor.  

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet mit eingeschossiger Bebauung und einer GRZ von 0,3 

festgesetzt. Die Überschreitung der zulässigen Versiegelung von 30% um 50% wurde nicht 

ausgeschlossen. 

 

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Westen von Mönkebude (Quelle: © LINFOS/M-V 2018) 

 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende zusätzliche Wirkungen unterschiedlicher 

Intensität einhergehen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch Transporte und Bauaktivitä-

ten,  

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung. 

 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

SPA-Gebiet DE 2147-401 

"Peenetallandschaft" 

Plangebiet ca. 1,3 ha 
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1. Flächenversiegelungen, 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 

3. Beseitigung von potenziellen Habitaten.  

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auf-

grund der Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. durch Wohnen verursachte Immissionen. 

 

 

Abb. 3: Nördlich angrenzende Rastplatzfunktion (Quelle: © LINFOS/M-V 2018) 

 

Die obengenannten Wirkungen betreffen nicht das Vogelschutzgebiet, welches nördlich des 

Vorhabens liegt und durch die Straße „Mitteldrift“ von diesem getrennt ist. Die zusätzlichen 

bau- und betriebsbedingten Immissionen des Vorhaben werden zum Teil temporär sowie ge-

ring sein und denen der Umgebungsbebauung gleichen. Diesbezüglich ergeben sich daher 

keine wesentlichen Veränderungen. Die nächsten Rastgebiete befinden sich unmittelbar nörd-

lich des Plangebietes. Silouhettenveränderungen im Bereich des Vorhabens wirken sich auf-

grund der zwischengelagerten Baumreihen entlang der „Mitteldrift“ nicht auf das Vogelschutz-

gebiet und die Rastplatzfunktion aus. 

 

Bewertung der Rastgebietsfunktion (von 4 Stufen): 2 - regelmä-

ßig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von Rastgebieten ver-

schiedener Klassen - mittel bis hoch (Stufe 2)  

Plangebiet 
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5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Mönkebude, angrenzend an vorhandene Bebau-

ung, unmittelbar südlich der Straße „Mitteldrift“. 

 

Abb. 4: Biotope des Plangebietes (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2018) 

Das Plangebiet unterliegt den Immissionen der umgebenden Nutzungen. Die Umsetzung der 

Planung wird nur geringe Erhöhungen der Immissionen nach sich ziehen, weil die Funktion 

des Wohngebietes nichts Anderes zulässt.  

Unmittelbar nördlich grenzen ausgedehnte Intensivgrünländer an die Straße „Mitteldrift“ an, 

die bis zum ca. 970 m nördlich gelegenen Haff reichen. Das Plangebiet liegt im Naturpark „Am 

Stettiner Haff“ und südlich des LSG „Haffküste“. Die Fläche beinhaltet keine geschützten Bio-

tope. 

Im Norden verläuft eine 30 m lange Baumreihe. Im Nordosten befindet sich Pappelbewuchs. 

Im Südosten stehen einige Eichen, Ahorn und spätblühende Traubenkirschen mit Stamm-

durchmessern von 20 bis 30 cm. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze liegen Geäst-und 

Schutthaufen. Die restliche Fläche ist mit ruderaler Staudenflur bewachsen. 

Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der Sportplatzanlage gestört und verdichtet. 

Es liegt eine heterogene Bodenzusammensetzung vor. Der natürliche Baugrund des Untersu-

chungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten Sanden.  

Auf dem Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet liegt nicht in 

einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind extrem überflutungsgefährdet. Das 

Grundwasser steht < 2 m unter Flur an und ist vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht 

geschützt.  

Intensivgrünland Bild 05 

Ebereschen, Eichen Bild 04 

Pappeln Bild 03 

Ruderale Staudenflur Bild 02 

Aufschüttungen Bild 01 

Ruine Bild 06 



 

 
 

 

FFH-Vorprüfung zum SPA-Gebiet DE 2147-401 "Peenetallandschaft" für den Bebauungsplan Nr. 4/2018 
"Wohngebiet alter Sportplatz“ der Gemeinde Mönkebude 
 

 

9 

 

Abb. 5: Bild 01 Aufschüttungen (Quelle: Begehung am 30.07.18) 

 

 

Abb. 6: Bild 02 Ruderale Staudenflur (Quelle: Begehung am 30.07.18) 
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Abb. 7: Bild 03 Pappeln (Quelle: Begehung am 30.07.18) 

 

 

Abb. 8: Bild 04 Baumreihe (Quelle: Begehung am 30.07.18) 
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Abb. 9: Bild 05 Intensivgrünland (Quelle: Begehung am 30.07.18) 

 

 

Abb. 10: Bild 06 Ruine (Quelle: Begehung am 30.07.18) 
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6. Beschreibung des SPA - Gebietes DE 2147-401 "Peenetallandschaft" und Er-
mittlung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben  

Das Plangebiet liegt unmittelbar südlich des SPA - Gebietes DE 2147-401 "Peenetalland-

schaft". 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume. 

Erhaltungsziele 

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 

Vogelschutzrichtlinie und deren Habitate. 

 

Tabelle 1:  Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie 

(2009/147/EG)  

 

Art Wissenschaftlicher Name Anhang I RL M-V 

Bekassine Gallinago gallinago X 1 

Blaukehlchen  Luscinia svecica X  

Bruchwasserläufer  Tringa glareola  0 

Eisvogel  Alcedo atthis X  

Fischadler  Pandion haliaetus X  

Fluss-Seeschwalbe Sterna hirundo X  

Graugans Anser anser   

Großer Brachvogel Numeniusarquata X 1 

Heidelerche  Lullula arborea X  

Kampfläufer  Philomachus pugnax X 1 

Kleines Sumpfhuhn  Porzana parva X  

Knäkente Phalacrocorax carbo X 2 

Kormoran Circus cyaneus   

Kornweihe  Circus cyaneus  1 

Kranich Grus grus X  

Krickente Anas crecca X 2 

Lachmöwe Larus ridibundus X V 

Löffelente Anas clypeata X 2 

Merlin  Falco columbarius   

Mittelspecht  Dendrocopos medius X  

Neuntöter Lanius collurio X V 

Odinshühnchen  Phalaropus lobatus   

Raubseeschwalbe  Sterna caspia  R 
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Rohrdommel  Botaurus stellaris X  

Rohrweihe  Circus aeruginosus X  

Rotmilan  Milvus milvus X V 

Rotschenkel Tringa totanus X 2 

Saatgans Anser fabalis   

Schnatterente Anas strepera X  

Schreiadler  Aquila pomarina X 1 

Schwarzer Milan  Milvus migrans X  

Schwarzspecht  Dryocopus martius X  

Seeadler Haliaeetus albicilla X  

Silberreiher  Egretta alba   

Sperbergrasmücke  Sylvia nisoria X  

Tafelente Aythya ferina X 2 

Trauerseeschwalbe  Chlidonias niger X 1 

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana X  

Turmfalke Limosa limosa X  

Uferschnepfe Crex crex X 1 

Wachtelkönig  Crex crex X 3 

Weißbart-Seeschwalbe  Chlidonias hybridus X R 

Weißstorch  Ciconia ciconia X 2 

Wespenbussard Pernis apivorus X 3 

Wiesenweihe  Circus pygargus X 1 

Zwergmöwe Larus minutus  R 

Zwergsäger  Mergus albellus   

Zwergschnäpper  Ficedula parva X 2 

Zwergsumpfhuhn  Porzana pusilla  X 2 

 

Rote Liste M-V (VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN 2015):  

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet,  4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet, R= extrem selten  
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Tabelle 2:  Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und  

 nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  

 

Vogelarten Lebensraumansprüche 

der Arten  
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n
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h
t 
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h
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r 
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e
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e
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ü
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n
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a
n
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Bekassine (Gallinago galli-

nago) 

waldfreie feuchte bis nasse Flächen (z. B. 

Feucht- und Nassgrünland, Moore und 

Sümpfe, Verlandungszonen) mit möglichst 

langanhaltender Überstauung und Deckung 

gebender Vegetation, wobei ein niedriger 

sehr lichter Baumbestand toleriert wird 

nein nein 

Blaukehlchen (Luscinia sve-

cica) 

von Wasser und horstartig verteilten Gebü-

schen durchsetzte Röhrichte   

nein nein 

Bruchwasserläufer (Tringa 

glareola) 

störungsarme, schlickige Flächen (z. B. 

Flachwasserzonen, Uferbereiche, flach über-

stautes 

Grünland, renaturierte Polder) 

nein nein 

Eisvogel (Alcedo atthis) an mäßig schnell fließenden oder stehenden, 

klaren Gewässern mit Kleinfischbestand und 

Steilufern 

nein nein 

Fischadler (Pandion haliae-

tus) 

beschränken sich im Wesentlichen auf 

fischreiche, langsam fließende oder stehende 

Gewässer und benachbarte 

Brutmöglichkeiten in Form von Bäumen 

nein nein 

Fluss-Seeschwalbe (Sterna 

hirundo) 

Gewässer mit ausreichender Sichttiefe, stö-

rungs- und vegetationsarme Flächen 

(z.B.Schlammbänke), überstautes Grünland 

und renaturierte Polder mit Schwimmblattve-

getation, vorzugsweise auf störungsarmen 

und bodenprädatorenfreien Inseln  

nein nein 

Graugans (Anser anser) größere Gewässer mit störungsarmen Flach-

wasserbereichen und Buchten und angren-

zenden Landbereichen sowie unzerschnit-

tene und störungsarmen landwirtschaftlich 

genutzte Flächen als Nahrungshabitat 

nein nein 
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Großer Brachvogel (Nu-

menius arquata) 

ausgedehnte, unzerschnittene und störungs-

arme, frische, feuchte bis nasse angepasst 

bewirtschaftete Grünlandflächen mit gerin-

gem Druck durch Bodenprädatoren 

nein nein 

Heidelerche (Lullula arbo-

rea) 

bewohnt vor allem sonnige, trockene 

Offenflächen in oder am Rande von Kiefern-

wäldern wie Kahlschläge, Brandflächen und 

breite Schneisen 

nein nein 

Kampfläufer (Philomachus 

pugnax) 

kurzrasige feuchte Wiesen, Moore; Wasser  nein nein 

Kleines Sumpfhuhn 

(Porzana parva) 

sumpfige, dichte Verlandungszonen, wie 

Schilfgürtel, Röhrichte und Binsenbestände; 

bewohnt tiefer im Wasser stehende 

Röhrichte 

nein nein 

Knäkente (Anas 

querquedula) 

störungsarme, flache Gewässer mit ausge-

prägtem Verlandungsgürtel (Röhrichte und 

Seggenbestände), Feucht- und Nassgrün-

land mit Gräben, überstautes Grünland und 

renaturierte Polder 

nein nein 

Kormoran (Phalacrocorax 

carbo) 

ungestörte Schlafplätze,, insbesondere 

Baumbestände, in Nähe fischreicher Gewäs-

ser  

nein nein 

Kornweihe (Circus cyaneus) weites, offenes, feuchtes oder trockenes 

Kulturland, Aufforstungen, Waldlichtungen, 

gelegentlich Wiesen und Äcker 

nein nein 

Kranich (Grus grus) Feuchtgebiete des Waldes, wie 

beispielsweise Moore, Bruchwälder, 

Seeränder, Feuchtwiesen und Sumpfgebiete 

mit angrenzenden Landwirtschaftsflächen 

nein nein 

Krickente (Anas crecca) störungsarme, deckungsreiche und zumin-

dest teilweise sehr seichte Gewässer, 

Feucht- und Nassgrünland mit Gräben  

nein nein 

Lachmöwe (Larus ridibun-

dus) 

störungsarme ausgedehnte Verlandungszo-

nen von Gewässern oder Inseln und offene 

Kulturlandschaft  

nein nein 

Löffelente (Anas clypeata) störungsarmes von wassergefüllten Senken 

durchzogenes Feucht– und Nassgrünland 

nein nein 

Merlin (Falco columbarius) offene und halboffene Landschaften, Heiden, 

Birkenwälder baumlose Küsten  

nein nein 

Mittelspecht (Dendrocopos 

medius) 

naturbelassene Wälder nein nein 

Neuntöter (Lanius collurio) Offenland mit Dornengebüsch nein nein 

Odinshühnchen (Phalaropus 

lobatus) 

Gewässerufer in Küstennähe nein nein 

Raubseeschwalbe (Sterna 

caspia) 

Uferbereiche der Binnengewässer nein nein 

Rohrdommel (Botaurus stel-

laris) 

ausgedehnte Verlandungs- und Schilfzonen 

der Gewässer 

nein nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtgebiet
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruchwald
http://de.wikipedia.org/wiki/See_%28Gew%C3%A4sser%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtwiese
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf
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Rohrweihe (Circus aerugino-

sus) 

Niederungsgebiete, Röhrichte. nein nein 

Rotmilan (Milvus milvus) Feldgehölze, Waldränder, strukturierte 

Agrarlandschaft  

nein nein 

Rotschenkel (Tringa totanus) großflächiges, störungsarmes Feucht- und 

Nassgrünland mit kurzgrasigen Bereichen 

und höherer Vegetation, schlammigen Nass-

stellen oder Gewässerufern 

nein nein 

Saatgans (Anser fabalis) Seen mit größeren störungsarmen Bereichen 

und renaturierte Polder als Schlafgewässer 

und landseitig nahe gelegenen störungsar-

men Bereichen als Sammelplätze und große 

unzerschnittene und möglichst störungsarme 

landwirtschaftlich genutzte Flächen als Nah-

rungshabitat 

nein nein 

Schnatterente (Anas stre-

pera) 

störungsarme Flachwasserbereiche mit aus-

geprägter Ufer- und Submersvegetation 

(Seen, Altarme, langsam strömende Fließge-

wässer, überstaute Geländesenken, renatu-

rierte Polder) sowie Uferbereiche mit mög-

lichst geringem Druck durch Bodenprädato-

ren (vorzugsweise Inseln) 

nein nein 

Schreiadler (Aquila poma-

rina) 

große, strukturreiche und unzerschnittene 

Laub- und Mischwälder mit hohem 

Kronenschluss (Scheller 2009), kurzrasige, 

bewirtschaftete Wiesen als Nahrungshabitat 

nein nein 

Schwarzer Milan (Milvus 

migrans) 

Feldgehölze, Waldränder, Ufergehölze, 

Wassernähe, strukturierte Agrarlandschaft 

nein nein 

Schwarzspecht (Dryocopus 

martius) 

größere, vorzugsweise zusammenhängende 

Laub-, Nadel- und Mischwälder mit ausrei-

chend hohen Anteilen an Altbeständen und 

Totholz  

nein nein 

Seeadler (Haliaeetus albi-

cilla) 

Gewässer, Feldgehölze , Wälder, 

strukturierte Agrarlandschaft 

nein nein 

Silberreiher (Egretta alba) Schilfzonen, Flüsse, Altarme, Sümpfe, mit 

Bäumen und Büschen  

nein nein 

Sperbergrasmücke (Sylvia 

nisoria) 

Strukturierte Offenlandschaft mit Gebüschen, 

Dornensträuchern und einzelnen Bäumen, 

Waldlichtungen mit zahlreichem Gebüsch  

nein nein 

Tafelente (Aythya ferina) störungsarme deckungsreiche Flachwasser-

bereiche mit strukturreicher Verlandungsve-

getation (Röhrichte mit Seggenbulten) und 

möglichst geringem Druck durch Boden-

prädatoren (vorzugsweise Inseln) 

nein nein 

Trauerseeschwalbe (Chlido-

nias niger) 

Uferzonen der Gewässer nein nein 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana 

porzana) 

Sumpfgebiete, Niedermoore, Seggen- und 

Bindensestände 

nein nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrichtpflanzen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf
http://de.wikipedia.org/wiki/Niedermoor
http://de.wikipedia.org/wiki/Seggen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seggen
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Turmfalke (Falco tinnuncu-

lus) 

Bereiche der offenen Kulturlandschaft mit ho-

hen Anteilen an Grünland, Saumstrukturen, 

Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flä-

chen als Nahrungshabitat und Feldgehölze, 

Baumhecken, Baumgruppen oder Einzel-

bäume als Nisthabitat 

nein nein 

Uferschnepfe (Limosa li-

mosa) 

weiträumig offenes, störungsarmes Feucht- 

und Nassgrünland mit angepasster Bewirt-

schaftung, kurzgrasigen Bereichen und lücki-

ger Vegetation, Bülten sowie schlammigen 

Nassstellen oder Gewässerufern und mög-

lichst geringem Druck durch Bodenprädato-

ren 

nein nein 

Wachtelkönig (Crex crex) mindestens 35 cm hohe deckungsreiche 

Vegetation, extensiv genutzte Agrarflächen, 

Weiden, Verlandungszonen  

nein nein 

Weißbart-Seeschwalbe 

(Chlidonias hybridus) 

lebt an reichlich bewachsenen Gewässern nein nein 

Weißstorch (Ciconia ciconia) Siedlungsbereiche, Grünländer nein nein 

Wespenbussard (Pernis 

apivorus) 

durch Lichtungen oder abwechslungsreiche 

Ränder strukturierte Waldbereiche in der 

Nähe zu abwechslungsreichen 

Feuchtgebieten  

nein nein 

Wiesenweihe (Circus pygar-

gus) 

offene, feuchte Habitate, breite Flusstäler, 

Verlandungszonen und trockene 

Lebensräume Steppen, Heiden, 

Landwirtschaftsflächen, junge Aufforstungen 

nein nein 

Zwergmöwe (Larus minutus) nährstoffreiche Binnengewässer nein nein 

Zwergsäger (Mergellus al-

bellus) 

Wälder mit Altholzanteilen an fischreichen 

Seen und langsam fließenden Flüssen 

nein nein 

Zwergschnäpper (Ficedula 

parva) 

geschlossener, alter, hochstämmiger 

Baumbestand mit Verjüngungsinseln und 

nicht zu dichtem Kronenschluss mit 

absterbenden ausgebrochenen oder toten 

Ästen im oberen Stammbereich 

nein nein 

Zwergsumpfhuhn (Porzana 

pusilla) 

dichte Vegetation der 

Verlandungsgesellschaftungen und 

Seggenwiesen 

nein nein 

 

In obenstehender Tabelle wird die Existenz von Fortpflanzungsstätten im Plangebiet für 

die Zielarten des SPA und Beeinträchtigungen solcher Fortpflanzungsstätten durch das 

Vorhaben ausgeschlossen. Außer den 15 Arten Heidelerche, Kornweihe, Mittelspecht, 

Neuntöter, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperbergrasmücke, 

Turmfalke, Wachtelkönig, Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergschnäpper 

sind alle Zielarten an Gewässer gebunden. Die Vorhabenfläche liegt ca. 970 m südlich 

des Stettiner Haffs. Weitere Gewässer befinden sich in der Umgebung des Vorhabens 
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nicht. Die Bruthabitate der gewässergebundenen Arten liegen außerhalb des Wirkberei-

ches des Vorhabens. 

Mittelspecht, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Wespenbussard, 

Zwergschnäpper benötigen als Bruthabitat Wälder mit Totholzanteilen. Das Plangebiet 

und seine Umgebung beinhaltet keine derartigen Strukturen. 

Der Turmfalke nistet in Feldgehölzen, Baumhecken, Baumgruppen oder auf Einzelbäu-

men. Die Pappelgruppe im Nordosten der Vorhabenfläche weist keine Horste oder an-

dere Hinweise auf Brutgeschehen des Turmfalken auf. 

Heidelerche, Neuntöter, Sperbergrasmücke benötigen Offenflächen mit schütterer Ve-

getation. Die Heidelerche hält sich am Rand von Kiefernwäldern auf. Der Neuntöter und 

die Sperbergrasmücke benötigen Anteile von Dornensträuchern. Diese Bedingungen 

sind im Plangebiet und in dessen Umgebung nicht vorhanden. 

Kornweihe, Wachtelkönig, Wiesenweihe brüten auch auf trockenen Grünlandflächen 

wie die der Vorhabenfläche. Hier fehlt jedoch die deckungsgebende Vegetation. Zudem 

befindet sich das Plangebiet unmittelbar südlich der Erschließungsstraße „Mitteldrift“, 

unmittelbar nördlich und westlich sowie etwa 320 m östlich vorhandener Bebauung und 

etwa 60 m nördlich der Landesstraße. Das Gelände ist aufgrund umgebender Nutzun-

gen beunruhigt. Die Fluchttoleranzen der obengenannten Arten werden damit unter-

schritten. Ein Vorkommen der Arten ist nicht zu erwarten. 

 

Zum Weißstorch: 

In der Spalte „Hinweise zur Auslegung der Zugriffsverbote“ der „Angaben zu den in Mecklen-

burg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Fassung vom 08. November 2016“ steht: „Grünlandflächen im 2.000 m-Umkreis um die 

Horste werden als essenzielle Nahrungsflächen für die Fortpflanzungsstätte gewertet.“ 

In der „Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb 

von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil Vögel Stand: 01.08.2016“ steht: „Bei essentiellen 

oder traditionellen Nahrungsflächen ist zusätzlich von einer Schädigung der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte auszugehen.“ 

Schutz der Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt fünf Jahre nach Aufgabe 

des Reviers.  

Auf telefonische Nachfrage (Herr Krüger am 10.10.18) erhält der Storchenhof Papendorf jähr-

lich Meldungen über die Nutzung eines Weißstorchhorstes im Zentrum von Mönkebude. Die 

Lage konnte trotz Ortsbesichtigung und Nachfragen bei der Bevölkerung nicht näher identifi-

ziert werden. Die Vorhabenfläche ist kein optimales Nahrungshabitat. Nach Aufgabe der Sport-

platznutzung hat sich auf etwa 0,8 ha ein Bewuchs aus trockenheitsresestenten Ruderalstau-

den und Gräsern wie Landreitgras, Graukresse, Weißklee, Rainfarn, Beifuß, Jakobskraut, 

Schafgarbe, Ackerwitwenblume und Silbergras eingestellt, der unterschiedlich hoch aufge-

wachsen ist. Trotzdem kann die Fläche dem Weißstorch Nahrung, in Form von Heuschrecken, 

Zauneidechsen und anderen Insekten und Kleinsäugern, bieten. Das Gelände liegt im 2 km 
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Umkreis zum beschriebenen Horststandort. Somit ist die Vorhabenfläche eine essentielle Nah-

rungsfläche, die zu erhalten oder zu ersetzen ist. 

Im Rahmen der FFH – Vorprüfung wird davon ausgegangen, dass die 0,8 ha große Grün-

landfläche ersetzt wird. Die Zielart Weißstorch wird durch das Vorhaben nicht beein-

trächtigt. 

 

7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“ 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann. 

Die außerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenfläche ist durch die umgebende 

Bebauung beunruhigt. Außer als potenzielle Nahrungsfläche für den Weißstorch, besteht 

keine Habitatfunktion für die Zielarten des Vogelschutzgebietes.  

Das Vorhaben verursacht betriebs- und anlagebedingt keine erhöhten und baubedingt ge-

ringe, temporäre Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des Vorhabens die Funktionen 

des Natura – Gebietes außerhalb der Vorhabenfläche (z.B. am 970 m nördlich gelegenen Haff) 

nicht. 

Obwohl unmittelbar nördlich an das Plangebiet Intensivgrünländer als Ruhe- und Nahrungs-

flächen für die rastenden (Arten nach Art. 4 (2) der VRL) und die gewässergebundenen Ziel-

arten angrenzenden, die sich bis zum Haff erstrecken, werden diese durch das Vorhaben nicht 

beeinflusst, da die zusätzlichen Wirkungen der geplanten Wohnbebauung nicht höher sind, 

als die bestehenden Wirkungen. Rastgebiete werden nicht reduziert.  

Wenn die 0,8 ha große potenzielle Nahrungsfläche des Weißstorches ersetzt wird, wird das 

Erhaltungsziel des Natura - Gebietes durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhaltung eines 

kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefährdet. 

 

8. Quellen  

• LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkon-

ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht 

zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. –im Aurag des Bundesamtes für 

Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R. 

BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. – Hannover, Filderstadt  

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-

kel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 

• GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. 

Februar 2010 GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 

Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 
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• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung) 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 

(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006) 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V 

• Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-

tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, 

(GVOBl. M-V 2011, S. 462) letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 5 sowie Detail-

karten geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2018 (GVOBl. M-V S. 

107, ber. S. 155 )5)  
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